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1. 

2006 

Verwaltungsvorschrift 
zum elektronischen Zugang zur Verwaltung 

nach dem E-Govemment-Gesetz 
Nordrhein-Westfalen 

Runderlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales 

- CIO 24.04.01-22-54/16 -
vom 1. Februar 2017 

Aufgrund des § 23 Absatz 2 Nummer 2 und 3 des E
Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 
2016 (GV. NRW. S. 551) gibt das Ministerium für Inneres 
und Kommunales als für Informationstechnik zuständi
ges Ministerium im Einvernehmen mit der Ministerprä
sidentin und den übrigen Ministerien die Verwaltungs
vorschrift zum elektronischen Zugang zur Verwaltung 
bekannt: 

1 
Anwendungsbereich 

Diese Verwaltungsvorschrift gilt für die öffentlich-recht
liche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Landes, so
weit sie dem Anwendungsbereich des E-Government
Qesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 551) in der jeweils geltenden Fassung unterfal
len. Die Verwaltungsvorschrift gilt nicht für Gemeinden 
und Gemeindeverbände. 

2 
Zu § 4 Absatz 3 elektronische Formate 

Offene Formate 

2.1 
Die Behörde legt offene Formate im Sinne des § 4 Ab
satz 3 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen 
zur Nutzung fest. Im Einzelnen sollen Dateiformate ver
wendet werden, deren Spezifikation folgende Vorausset
zungen erfüllt: 

2.1.1 
Alle Beteiligten können gleichberechtigt an der Ent
wiciqung der Spezifikation mitwirken und eine öffentli
che Uberprüfung ist Bestandteil des Entscheidungspro
zesses, 

2.1.2 
die Spezifikation steht jedermann zur Prüfung zur Verfü
gung und 

2.1.3 
die Lizenzierung der Urheberrechte an der Spezifikation 
erfolgt zu fairen, angemessenen und diskriminierungs
freien Bedingungen oder gebührenfrei in einer Weise, die 
eine Integration sowohl in proprietäre als auch quellof
fene Software zulässt. 

Abweichungen sind möglich, soweit die Behörde Formate 
definiert und diese frei zugänglich sind. 

2.2 
Grundsätzlich soll eine geeignete Version des PDF-For
mats genutzt werden. Welche PDF-Version eingesetzt 
werden soll, muss im Rahmen der Anforderungen des je
weiligen Verwaltungsverfahrens festgelegt werden. Nicht 
alle Versionen vort PDF erfüllen die Voraussetzungen ei
nes offenen Formates. Offene Formate sind insbesondere 
PDF/A-3, PDF/A-2, PDF/A-1 und PDF 1.7. 
Die Behörde kann in begründeten Ausnahmefällen von 
der Nutzung eines PDF-Formates absehen. 

2.3 
Die Verpflichtung zu offenen Formaten gilt dann nicht, 
wenn diese nicht für den Anwendungszweck verfügbar 
sind. Bei Formaten für Fachdaten entscheidet dies die 
zuständige Behörde. Die Ausnahme soll intern dokumen
tiert werden. 

2.4 
Die Behörde soll die Formate, die sie verschickt, auch im 
Empfang akzeptieren. 

2.5 
Es ist zulässig, die an die Behörde gerichteten Doku
mente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
nach den jeweils geltenden rechtlichen Bestimmungen zu 
versehen. 

3 
Zu § 3 Absatz 2 elektronischer Zugang mittels De-Mail 

3.1 
Regelungsbereich 

Die nachfolgenden Regelungen betreffen die Ausgestal,
tung und Nutzung des elektronischen Zugangs zur Ver
waltung mittels De-Mail. 

3.2 
Technische und organisatorische Anforderungen 

3.2.1 
Jede Behörde muss, soweit eine gesetzliche Verpflichtung 
nach § 3 Absatz 2 des E-Government Gesetzes Nord
rhein-Westfalen besteht, mindestens ein De-Mail-Post
fach einrichten, um der Verpflichtung zur Zugangseröff
nung nachkommen zu können. Hierzu eröffnet die 
Behörde den Zugang für das De-Mail-Funktionspostfach 
„poststelle" als allgemeinen Zugang zur Behörde. Dieses 
wird im lokalen Teil der Adresse dargestellt ( d.h. vor dem 
@). Aus zwingenden organisatorischen Gründen können 
auch mehrere De-Mail-Funktionspostfächer angelegt 
werden (z.B. personal@mik-nrw.de-mail.de, beihilfe
stelle@mik-nrw.de-mail.de). Ein Personenbezug soll ver
mieden werden. 

3.2.2 
Es muss bei Behörden für den Domänenteil der De-Mail
Adressen (d.h. die individuelle Bezeichnung oder Abkür
zung der Behörde nach dem @) auf der 3. Ebene von 
rechts eine Bezeichnung genutzt werden, die in direktem 
Bezug zu ihrer Bezeichnung steht (beispielsweise post
stelle@mik-nrw.de-mail.de). Die Behörde muss bereits 
aus dieser Bezeichnung heraus bestimmbar sein. 

3.2.3 
Die technische Bereitstellung des De-Mail-Dienstes für 
Behörden im Anwendungsbereich dieser Verwaltungsvor
schrift erfolgt zentral bei IT.NRW über das Landesver
waltungsnetz. Die Zugangseröffnung für De-Mail soll 
ausschließlich über diesen Dienst erfolgen. Für diesen 
Zweck schließt IT.NRW einen Vertrag mit einem De
Mail-Diensteanbieter (DMDA) im Sinne des De-Mail
Gesetzes vom 28. April 2011 (BGBL I S. 666), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzes vom 18. Juli 2016 
(BGB�. I S. 1666) geändert worden ist. 

3.2.4 
Die Eröffnung eines De-Mail-Postfachs muss über IT. 
NRW bei dem DMDA beantragt werden. Hierzu muss 
sich die Behörde durch eine vertretungsberechtigte Per
son gegenüber dem DMDA identifizieren. 

3.2.5 
Der Empfang einer De-Mail erfolgt über das De-Mail
Funktionspostfach oder die De-Mail-Funktionspostfä
cher der Behörde auf der zentralen De-Mail-Infrastruk
turkomponente bei IT.NRW. Es erfolgt eine Weiterleitung 
der Inhalte der De-Mail an den E-Mail-Server, an ein ge
eignetes System zur Posteingangsverarbeitung im Sinne 
der Vorgangsbearbeitung oder an ein IT-Fachverfahren 
der Behörde. Es wird ein zentrales System angeboten, 
das die mit der De-Mail gegebenenfalls verbundenen 
qualifizierten Signaturen beweiswerterhaltend im Sinne 
der Technischen Richtlinie des Bundesamtes für Sicher
heit in der Informationstechnik zur Beweiserhaltung 
kryptographisch signierter Dokumente BSI-T R 03125 in 
der jeweils geltenden Version speichert. 

4 
Die Zugangseröffnung 

4.1 
,Die Behörde ist verpflichtet, ab dem 1. Januar 2018 den 
elektronischen Zugang zum Verwaltungsverfahren nach 
§ 3a Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. 
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NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2014 (GV. NRW. S. 294) geändert worden ist, 
mittels De-Mail zu eröffnen. 

4.2 
Die Zugangseröffnung erfolgt durch Bekanntmachung 
der De-Mail-Adresse(n) über die Homepage der Behörde, 
wobei die technischen und organisatorischen Rahmenbe
dingungen, unter welchen eine elektronische Kom�uni
kation stattfinden kann, mit anzugeben sind, § 3a· Ab
satz 1 Sätze 2 und 3 VwVfG NRW. 

Für jedes De-Mail-Funktionspostfach ist eine separate 
Zugangseröffnung auf der Homepage erforderlich. Dabei 
können die technischen Rahmenbedingungen differieren, 
um Besonderheiten in Fachverfahren Rechnung tragen 
zu können. 

Diese Zugangseröffnung kann zum Beispiel folgenden 
Inhalt haben: 

Zugangseröffnung für die elektronische Kommunikation 
mittels De-Mail 
Die Übermittlung von De-Mails an [die Behörde I De
Mail Adresse] ist sowohl für den formlosen als auch für 
den formgebundenen Schriftverkehr möglich. Senden Sie 
eine De-Mail an uns, gehen wir davon aus, dass Sie für 
diese Angelegenheit auch eine Antwort per De-Mail 
wünschen. [Die Behörde] eröffnet diesen Zugang für De

. Mails eingeschränkt unter folgenden Bedingungen: 

1. Dateianhänge 

Werden Dateianhänge an [die Behörde] versandt, so 
ist zu beachten, dass [die Behörde] nicht alle auf dem 
Markt gängigen Dateiformate und Anwendungen un
terstützen kann. Folgende gängige Dateiformate wer
den aktuell unterstützt: 

Für Dokumente 
- PDF (Portable Document Format) 

Für Bilder 
- JPEG (JPEG File Interchange Format (JFIF)) 

- PNG (Portable Network Graphics) 

- TIFF (Tagged Image File Format). 

Dateien; die mit einem Kennwort verschlüsselt sind 
oder solche, die selbst ausführbar sind beziehungs
weise ausführbare Bestandteile enthalten (zum Bei
spiel mit den Dateiendungen *.exe und *.bat- sowie 
Office-Dateien mit Makros), werden [von der Be
hörde] nicht entgegengenommen. 

Sollte die De-Mail bzw. enthaltene Dateianhänge, 
welc.he Sie [der Behörde] übersenden, von Viren
schutzprogrammen als infiziert erkannt werden, kön
nen diese nicht angenommen werden beziehungs
weise wird die De-Mail ungelesen gelöscht. Sie 
erhalten daraufhin eine Benachrichtigung, dass ihre 
De-Mail nicht angenommen werden konnte. 

2. De-Mail in schriftform-wahrender Versandart nach 
§ 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes 

Sollte durch Gesetz die Schriftform für bestimme 
Schreiben angeordnet sein, wäre grundsätzlich eine 
eigenhändige Unterschrift Ihrerseits notwendig. 

Wir haben den Zugang für schriftform-wahrende De
Mails eröffnet. Dies ersetzt Ihre eigenhändige Unter
schrift. Für die rechtsverbindliche elektronische Ver
sendung von schriftformbedürftigen Dokumenten 
nutzen Sie bitte De-Mails in der Versandoption nach 
§ 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes. Die gesetzliche 
Voraussetzung ist erfüllt, wenn bei der Versendung 
der De-Mail die Versandoption „absenderbestätigt" 
gewählt wurde. 

3. Schließen des D-Mail-Postfachs 

4.3 

Sollten Sie Ihr De-Mail-Postfach wieder schließen, 
bitten wir um eine entsprechende Mitteilung, damit 
wir nicht weiter mit Ihnen per De-Mail kommunizie
ren. 

Die technischen und organisatorischen Rahmenbedin
gungen müssen vollständig und nachvollziehbar be-' 

schrieben werden. Die technischen Rahmenbedingungen 
sollen die Vorgaben zu einheitlichen elektronischen For
maten berücksichtigen, wie sie unter Punkt 1 dieser Ver
waltungsvorschrift beschrieben werden. 

4.4 
Die Behörde veröffentlicht zumindest das Funktions
postfach „poststelle" im De-Mail-Verzeichnisdienst. 

4.5 
Eine generelle Zugangseröffnung über den De-Mail-Ver
zeichnisdienst ist nicht vorzunehmen. Diese muss über 
die Homepage der Behörde erfolgen. 

5 
Empfang von De-Mail-Nachrichten durch die Behörde 

5.1 
Eine De-Mail Nachricht an die Behörde ist zugegangen, 
sobald sie in einem gültigen De-Mail-Postfach der Be
hörde abgelegt wird. Ein Postfach ist dann als gültiges 
Postfach anzusehen, wenn für dieses.der Z�gang eröffnet 
wurde. Ist eine De-Mail-Nachricht in ein Postfach einge
gangen, für das kein De-Mail-Zugang eröffnet ist, so ent
scheidet die Behörde über die Bearbeitung in eigener 
Zuständigkeit. 

5.2 
Eine De-Mail muss der zuständigen Sachbearbeiterin 
oder dem zuständigen Sachbearbeiter innerhalb __ der Be
hörde als solche erkennbar sein. Dies wird bei Ubertra
gung der De-Mail durch ein Gateway und die ange
schlossenen Systeme sichergestellt. 

5.3 
Sollte. ein mittels De-Mail im Anhang übersandtes elekt
ronisches Dokument für die Behörde zur Bearbeitung 
nicht geeignet sein, teilt sie dies der Absenderin oder 
dem Absender unter Angabe der für sie geltenden tech
nischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit, § 3a Ab
satz 3 Satz 1 VwVfG NRW. Inkompatibilitäten können 
bei der Nutzung von De-Mails nur bei Dateianhängen 
bestehen. Es kann sich hier um Fälle defekter Dateien 
handeln beziehungsweise auch um unerwartet inkompa
tible Formate, welche trotz der Angabe der technischen 
Rahmenbedingungen bei der Zugangseröffnung auftau
chen können. Dabei soll der Fehler möglichst so be
schrieben werden, dass die Absenderin oder der Absen
der in die Lage versetzt wird, diesen auch zu erkennen. 

Sollte das Dateiformat nicht von der Zugangseröffnung 
umfasst sein, besteht diese Hinweispflicht dennoch. 

5.4 
Sofern beigefügte Anhänge den wesentlichen Inhalt der 
De-Mail darstellen, gilt für diesen Inhalt der Zugang als 
nicht erfolgt, soweit der Anhang den bei der Zugangser
öffnung angegebenen technischen Rahmenbedingungen 
nicht entspricht. 

5.5 
Die De-Mail erfüllt auf Grund des §. 3a Absatz 2 Satz 4 
Nummer 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen auch ein Schriftformerfor
dernis auf rein elektronischem Weg. Dazu ist eine De
Mail nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes in der Sen
devariante „bestätigte sichere Anmeldung" (absenderbe
stätigte De-Mail) notwendig. Die Absenderin oder der 
Absender muss sich mit dem Authentifizierungsniveau 
„hoch" angemeldet und diese Versandart gewählt haben. 
Die besondere Versandart ist der zuständigen Sachbear
beiterin oder dem zuständigen Sachbearbeiter durch 
eine entsprechende Kennzeichnung erkennbar. 

5.6 
Sollte ein Schriftformerfordernis im elektronischen Ver
waltungsverfahren bestehen und dieses durch die emp
fangene De-Mail nicht gewahrt sein, so ist die Absende
rin oder der Absender auf diesen Umstand hinzuweisen. 

6 
Versand von De-Mail-Nachrichten durch die Behörde 

6.1 
Die Zugangseröffnung durch natürliche oder juristische 
Personen ist stets zwingende Voraussetzung für den Ver
sand einer De-Mail, § 3a Absatz 1 Satz 1 VwVfG NRW. 
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Die Zugangseröffnung kann .konkludent durch Nutzi,mg 
der De-Mail gegenüber der Behörde oder ausdrücklich 
erfolgen. Sollte eine De-Mail versandt werden, ohne dass 
vorab der Zugang eröffnet wurde, kann diese selbst bei 
Empfang keine Rechtsfolgen entfalten. 

• 

6.2 
Behörden nutzen zum Versand von De-Mails die Funkti
onspostfächer, für die auch der Zugang eröffnet wurde. 
Die Behörde muss analog zu den bestehenden Regelun
gen des Post-/Emailversandes festlegen, welche Personen 
De-Mails nach außen schicken dürfen. Die. Identifizie
rung des zuständigen Mitarbeiters oder der zuständigen 
Mitarbeiterin erfolgt wie üblich durch Namensangabe 
innerhalb der De-Mail. 

6.3 
Es muss die für den jeweiligen Vorgang rechtlich not
wendige Versandart der De-Mail gewählt werden. Hier
für gibt es folgende Versandoptionen: 

Einfache De-Mail: 
Die niedrigs1.e Sicherheitsstufe ohne besondere Sicher
heitsmerkmale 

Versandbestätigung: 
Lediglich der Versand der De-Mail wird qualifiziert, das 
heißt nachweisbar bestätigt. 
Eingangsbestätigung: 
Der Eingang der De-Mail im Postfach des Empfängers 
wird nachweisbar bestätigt. Dies ist vergleichbar mit ei
nem Einwurfeinschreiben, ohne dass die Schriftform ge
wahrt wird. 

Absenderbestätigung: 
Der Absender muss mit hohem Authentifizierungsniveau 
angemeldet sein und diese Versandart wählen. Nur diese 
Art des Versandes ersetzt die Schriftform. 

Abholbestätigung: 
Förmliche Zustellung nach § 5a Absatz 1 des Landeszu
stellungsgesetzes vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 94), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. 
NRW. S. 557 ) geändert worden ist. Sowohl Sender als 
auch Empfänger müssen mit hohem Authentifizierungs
niveau angemeldet sein (vergleichbar mit einem Postzu
stellungsauftrag). 

Die Versandarten können auch kombiniert werden. Hier 
ist jeweils die notwendige Kombination zu wählen. Nicht 
alle Kombinationen sind sinnvoll, wie zum Beispiel die 
Kombination „Eingangsbestätigung". und „Versandbe
stätigung'.' 

6.4 
Nach § 3a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3 des Verwaltungs
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
kann bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonsti
gen elektronischen Dokumenten der Behörden die 
Schriftform durch Versendung einer De-Mail-Nachricht 
nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes ersetzt werden. 
Bei der Bestätigung des akkreditierten Diensteanbieters 
muss die erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail
Kontos zu erkennen sein. 

6.5 
Es soll bei einer Kontaktaufnahme und damit erfolgter 
Zugangseröffnung mittels De-Mail durch die Behörde 
auch mittels De-Mail geantwortet werden, § 4 Absatz 1 
Satz 2 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfa
len. Davon ist jedoch abzusehen, soweit die Antwort in 
einem elektronischen Fachverfahren erzeugt oder ver
sandt wird, wenn Rechtsvorschriften dem gewählten 
Kommunikationsweg entgegenstehen oder die Antwort 
der Behörde aufgrund technischer 'Unmöglichkeit nicht 
auf demselben elektronischen Weg erfolgen kann. , · 

6.6 
Jeder Verwaltungsakt muss die erlassende Behörde er
kennen lassen. Daneben muss bei einem Verwaltungsakt 
mittels De-Mail die Behörde auch in der De-Mail selbst 
erkennbar sein. Hier ist sicherzustellen, dass keine wi
dersprüchlichen Angaben zur erlassenden Behörde ge
macht werden. Die Angaben müssen mit den Absender
daten und den im Domänenteil der De-Mail-Adresse 
enthaltenen Angaben übereinstimmen. 

6.7 
Wird ein Verwaltungsakt, für den ein Schriftformerfor
dernis besteht, mittels De-Mail versandt, ist zu beachten, 
dass nur eine De-Mail in der Sendevariante. „bestätigte 
sichere Anmeldung" nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Ge
setzes die Schriftform ersetzt. Darüber hinaus ist auch 
die Rechtsbehelfsbelehn,mg anzupassen, sofern sie sich 
nicht nur auf die Mindestbestandteile nach § 58 Absatz 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Be
kanntmachung vom 19. März 1991 (BGBL I S. 686), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Oktober 
2016 (BGBL I S. 2258) geändert worden ist, beschränken, 
sondern darüber hinaus unter Servicegesichtspunkten 
auch Ausführungen zur Form des Rechtsbehelfs enthal
ten soll. So kann ein als Rechtsbehelf statthafter Wider
spruch schriftformersetzend auch durch absenderbestä
tigte De-Mail (Versandoption nach § 5 Absatz 5 des 
De-Mail-Gesetzes) erhoben werden. Dabei ist die De
Mail-Adresse der Widerspruchsbehörde erneut anzuge
ben. 

7 
Schließen des Zugangs 

Nutzende Personen können den Zugang zum elektroni
schen Verwaltungsverfahren jederzeit wieder schließen. 
Die Behörde muss den Zugangsschluss für die Angele
genheit vermerken. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Kom
munikation mittels De-Mail nicht mehr zulässig. Das 
Schließen des Zugangs erfolgt analog zum Eröffnen. Ein 
konkludenter Zugangsschluss liegt etwa vor, wenn das 
De-Mail-Konto aufgelöst wird. 

8 
Inkrafttreten 

Diese Verwaltungsvorschrift tritt mit Wirkung vom 1. Fe
bruar 2017 in Kraft. 

Düsseldorf, den 1. Februar 2017 

2051 

Der Minister für Inneres 
und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

- MBl. NRW. 2017 S. 72 

Ausübung der Befugnisse im Rechtshilfe
verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen 
Angelegenheiten, Berichtspflichten und die 

Zusammenarbeit im Europäischen Justiziellen 
Netz sowie mit transnationalen Verbindungsstellen 

1 

Gemeinsamer Runderlass des Justizministeriums 
- 9350 - III. 19 -, 

des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
- 424 - 57.01.48 -

und des Finanzministeriums -
S 1320 - 5 -VB 5/ S 770 - 4 -V A  1 -

vom 16. Dezember 2016 
- JMBI. NRW S. 16 (GRdE-RHSt) 

Zuständigkeiten im justiziellen Rechtshilfeverkehr 

Soweit nach § 74 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRG) vom 23. 
Dezember 1982 (BGBl. I S. 2071) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 27. Juni 1994 (BGBl. I S. 1537) in der 
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit der Verein
barung über die Zuständigkeit im Rechtshilfeverkehr 
mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten 
(Zuständigkeitsvereinbarung - BAnz. Nr. 100 - vom 29. 
Mai 2004) die Ausübung der Befugnisse in Rechtshilfe
angelegenheiten auf die Landesregienmgen übertragen 
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ist, sowie soweit hinsichtlich des Vollstreckungshilfever
kehrs mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
im Neunten Teil, Abschnitte 1, 4 und 5 IRG unmittelbare 
Bewilligungszuständigkeiten begründet sind, wird für 
das Land Nordrhein-Westfalen Folgendes bestimmt: 
1.1 
Eingehende Ersuchen 

1.1.1 
Befugnisse der Generalstaatsanwaltschaft 
Die örtlich zuständige Generalstaatsanwaltschaft ent
scheidet über 
1.1.1.1 
Aus- und Durchlieferungsersuchen eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union, Islands und Norwegens nach 
dem Achten und Elften Teil des IRG sowie über Ersu
chen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union um 
Durchbeförderung von Zeugen und zur Vollstreckung ge
mäß§§ 64, 65 und 841 bis 84 n des IRG, 
1.1.1.2 
Ersuchen in Angelegenheiten des Zwe�ten Teils des IRG 
(Auslieferung an das Ausland), die auf Grund einer 
völkerrechtlichen Übereinkunft auf dem Geschäftsweg 
zwischen einer Behörde des ausländischen Staates und 
der Landesregierung oder einer sonstigen Landesbe
hörde übermittelt werden können, wenn sich die ver
folgte Person mit der Auslieferung im vereinfachten Ver
fahren einverstanden erklärt hat gemäß§ 41 des IRG, 
1.1.1.3 
Rechtshilfeersuchen in den Fällen der §§ 62 und 63 IRG 
sowie 
1.1.1.4 
die Bewilligung der Rechtshilfe in Angelegenheiten des 
Teils 5 des Gesetzes über die Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH-Gesetz) vom 
21. Juni 2002 (BGBL I S. 2144), in der jeweils geltenden 
Fassung - sonstige Rechtshilfe - nach Absprache im Ein
zelfall (§ 68 Abs. 1 Satz 4 IStGH-Gesetz). Gleiches gilt 
für die Zusammenarbeit mit sonstigen Internationalen 
Strafgerichtshöfen, soweit eine innerstaatliche Vorschrift 
entsprechendes vorsieht. 
1.1.2 
Befugnisse der Staatsanwaltschaft 
Die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft entscheidet 
über die Bewilligung von Ersuchen um 
1.1.2.1 
Rechtshilfe in den übrigen Fällen des Fünften und Zehn
ten Teils des IRG, es sei denn, dass die Durchbeförderung 
eines Zeugen nach § 64 IRG oder zur Vollstreckung nach 

§ 65 IRG begehrt wird und 
1.1.2.2 
Vollstreckung einer Einziehungs- oder Verfallsentschei
dung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union nach 
dem Neunten Teil, Abschnitt 3 IRG. 
1.1.3 
Z uständigkei tskonzentration 
Sind bei Ersuchen um sonstige Rechtshilfe mehrere 
nordrhein-westfälische Staatsanwaltschaften örtlich zu
ständig, entscheidet über die Bewilligung des gesamten 
Ersuchens 
a) die Staatsanwaltschaft, in deren Zuständigkeitsbe

reich unter Richtervorbehalt stehende strafprozessu
ale Maßnahmen vorzunehmen sind, 

b) die Staatsanwaltschaft, in deren Zuständigkeitsbe
reich der Schwerpunkt der beantragten Handlungen 
liegt oder 

c) eine von der örtlich zuständigen Generalstaats
anwaltschaft benannte Staatsanwaltschaft ihres Be
zirks. 

In Eilfällen entscheidet über die Bewilligung des gesam
ten Ersuchens die erstbefasste Staatsanwaltschaft. 
Sofern ein Einvernehmen über die Zuständigkeit zwi
schen mehreren zuständigen Staatsanwaltschaften nicht 

hergestellt werden kann, entscheidet die örtlich zustän
dige Generalstaatsanwaltschaft. Sind Staatsanwalt
schaften mehrerer Oberlandesgerichtsbezirke betroffen, 
entscheiden die örtlich zuständigen Generalstaatsan
waltschaften gegebenenfalls im Einvernehmen. 
1.1.4 
Grenzüberschreitende Observation 
Über grenzüberschreitende Observationen entscheiden 
1.1.4.1 
bei auf dem Gebiet des Landes Nordrhein-Westfalen 
fortgesetzten grenzüberschreitenden Observationen 
a) aus dem Königreich der Niederlande die General

staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie in Eilfällen, so
fern diese nicht zu erreichen ist, die Staatsanwalt
schaft Aachen und 

b) aus dem Königreich Belgien die Staatsanwaltschaft 
Aachen sowie in Eilfällen, sofern diese nicht zu errei
chen ist, die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf. 

1.1.4.2 
in den übrigen Fällen für den Bereich des Landes Nord
rhein-Westfalen, soweit es sich um Ersuchen aus einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, aus Island, 
Liechtenstein, Norwegen oder der Schweiz handelt, die 
örtlich zuständige Staatsanwaltschaft. 
1.1.5 

Im Rahmen dieses Auftrags sind die örtlich zuständige 
Generalstaatsanwaltschaft und die örtlich zuständige 
Staatsanwaltschaft Bewilligungs- und Prüfbehörde. Die 
Staatsanwaltschaften sind darüber hinaus Genehmi
gungsbehörde in den Fällen der Nummer 138 Absatz 1, 
Nummer 139 der Richtlinien für den Verkehr mit dem 
Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten (RiVASt) in 
der jeweils geltenden Fassung. 
1.2 
Ausgebende Ersuchen 

1.2.1 
Mit der Prüfung und Bewilligung von Ersuchen an aus
ländische Behörden werden beauftragt: 
1.2.1.1 
für Rechtshilfeersuchen eines Oberlandesgerichts 
die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandesge
richts. 
1.2.1.2 
für Rechtshilfeersuchen eines Landgerichts oder eines 
Amtsgerichts, das nicht mit einer Präsidentin oder einem 
.Präsidenten besetzt ist, 
die Präsidentin oder der Präsident des Landgerichts, 
1.2.1.3 
für Rechtshilfeersuchen der anderen Amtsgerichte, 
die Präsidentin oder der Präsident des Amtsgerichts, 
1.2.1.4 
für Vollstreckungshilfeersuchen der Jugendrichterinnen 
oder Jugendrichter als Vollstreckungsleiterin oder Voll
streckungsleiter sowie der nach§ 126 StPO zuständigen 
Gerichte nach dem Neunten Teil, Abschnitte 1, 4 und 5 

IRG (Vollstreckungshilfeverkehr mit den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union) · 

diese, 
1.2.1.5 
für Rechtshilfeersuchen einer Generalstaatsanwaltschaft 
und in den Fällen der§§ 69 und 7 0  IRG 
die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt, 
1.2.1.6 
für sonstige Rechtshilfeersuchen einer Straf- und Buß
geldstelle der nordrhein-westfälischen Landesfinanzver
waltung an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
in den in eigener Zuständigkeit gemäß § 386 AO geführ
ten Verfahren 
die Vorsteherin oder der Vorsteher des Finanzamts für 
Steuerstrafsachen und Steuerfahndung und 
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1.2. 1. 7 
für Aus- und Durchlieferungsersuchen an einen Mit
gliedstaat der Europäischen Union, für Vollstreckungs
hilfeersuchen der Staatsanwaltschaften nach dem Neun
ten Teil, Abschnitte 1, 3, 4 und 5 IRG (Vollstreckungshil
feverkehr mit den Mitgliedstaaten der ·Europäischen 
Union), für sonstige Rechtshilfeersuchen einer Staatsan
waltschaft, als Prüfstelle für Ersuchen einer Verwal
tungsbehörde in einem Verfahren nach § 1 Absatz 2 IRG, 
soweit dies gesetzlich vorgesehen ist und in den unter 
1.2.1.6 genannten Fällen auf Antrag der Straf- und Buß
geldstelle 
die .Leitende Oberstaatsanwältin oder der Leitende 
Oberstaatsanwalt. 
1.2. 2 
Sind mehrere Ersuchen auf Übernahme der weiteren 
Vollstreckung nach§§ 85 bis 85 f und§§ 9 01 bis 9 0n des 
IRG durch unterschiedliche Vollstreckungsbehörden zu 
stellen, soll die Vollstreckungsbehörde, bei der die 
höchste Strafe zu vollstrecken ist, federführend im Ver
hältnis zum Ausland auftreten. Im Übrigen bleibt die Be
willigungszuständigkeit unberührt. 
1.2.3 
Im Rahmen dieses Auftrags wird auch das Genehmi
gungsverfahren nach Nummer 140 RiVASt, soweit es sich 
um Ersuchen an einen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder an die Staaten Island, Liechtenstein, Norwe
gen und der Schweiz handelt, übertragen. 
2 
Zuständigkeiten im polizeilichen Rechtshilfeverkehr 

Unbeschadet der Sachleitungsbefugnis der Staatsan
waltschaft wird für die Ausübung der Bewilligungsbe
fugnis gemäß § 74 Absatz 2 Satz 1 des IRG in Verbindung 
mit der Zuständigkeitsvereinbarung vom 29 . Mai 2004 
sowie den Austausch von Informationen nach dem Rah
menbeschluss 2006/9 60/JI des Rates vom 18. Dezember 
2006 über die Vereinfachung des Austauschs von Infor
mationen und Erkenntnissen zwischen den Strafverfol
gungsbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (Abl. L 386 vom 29 . Dezember 2006, S. 89 ; ber. 
Abl. L 7 5  vom 15 . Mai 2007, S. 26) für das Land Nord
rhein-Westfalen Folgendes bestimmt: 
2.1 
Bewilligungsbefugnisse 

2.1. 1 
Eingehende Ersuchen 
2. 1. 1. 1 
Befugnisse des Landeskriminalamtes 
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen entschei
det als Prüfungs- und Bewilligungsbehörde über einge
hende polizeiliche Rechtshilfeersuchen ausländischer 
Behörden, wenn nordrhein-westfälische Polizeibehörden 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach innerstaatlichem 
Recht. Ersuchen erledigen �dürfen und eine völkerrechtli
che Ubereinkunft den polizeilichen Geschäftsweg vor
sieht, sowie über die Verwendung der nach Maßgabe von 
2.2.1 gemäß des § 9 2  IRG übermittelten Informationen 
zu Beweiszwecken im ausländischen Strafverfahren. 
2. 1. 1. 2 
Befugnisse der Kreispolizeibehörden 
Soweit aufgrund zwischenstaatlicher Übereinkünfte mit 
dem Königreich Belgien und dem Königreich der Nieder
lande polizeiliche Rechtshilfeersuchen unmittelbar zwi
schen den Polizeibehörden übermittelt werden können, 
nehmen die zuständigen Polizeibehörden auch die nach 
2. 1. 1.1 vorgesehenen Befugnisse bei eingehenden Ersu
chen niederländischer und belgischer Polizeibehörden 
wahr. 
2. 1. 1. 3 
Ausgenommen von den Entscheidungsbefugnissen nach 
2.1.1. 1 und 2.1.1. 2 sind Ersuchen, 
a) die erkennbar von einem Gericht oder einer sonstigen 

Justizbehörde ausgehen, ' 

b) bei denen eine Maßnahme begehrt wird, die nach 
innerstaatlichem Recht nicht von einer Polizeidienst
stelle vorgenommen werden darf oder zu deren Erle
digung strafprozessuale Zwangsmaßnahmen erfor
derlich sind oder 

c) bei denen um förmliche Vernehmung einer Person er
sucht wird, �ofern dies nicht aufgrund einer völker
rechtlichen Ubereinkunft gestattet ist. 

2.1.2 
Ausgehende Ersuchen 
2. 1. 2. 1 
Befugnisse des Landeskriminalamtes 
Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfal en entschei
det als Prüfungs- und Bewilligungsbehörde über ausge
hende polizeiliche Rechtshilfeersuchen an ausländische 
Polizeibehörden, wenn nordrhein-westfälische Polizeibe
hörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach innerstaat
lichem Recht Ersuchen stellen dürfen und eine völker
rechtliche Übereinkunft den polizeilichen Geschäftsweg 
vorsieht. 
2. 1. 2. 2 
Befugnisse der Kreispolizeibehörden 
Soweit aufgrund zwischenstaatlicher Übereinkünfte mit 
dem Königreich Belgien und dem Königsreich der Nie
derlande polizeiliche Rechtshilfeersuchen unmittelbar 
zwischen den Polizeibehörden übermittelt werden kön
nen, nehmen die zuständigen Poliz�ibehörden ·die nach 
2. 1. 2. 1 vorgesehenen Befugnisse bei ausgehenden Ersu
chen niederländischer und belgischer Polizeibehörden 
wahr: 
2.2 
Befugnis der Polizeibehörden zur Informationsübermitt
lung und -beschaffung nach §§ 92 bis 92 c mG 

2.2.1 
Auskunftserteilung an Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach §§ 9 2  bis 9 2  c IRG 
2. 2.1.1 
Die Polizeibehörden sind im Rahmen der ·§§ 92 bis 9 2  c 
IRG befugt, unter den gleichen Bedingungen wie an eine 
inländische Polizeibehörde (§ 9 2  Absatz 1 Satz 2 IRG in 
Verbindung mit § 47 8 Absatz 1 Satz 5 StPO) Informatio
nen, die bei ihnen vorhanden oder für sie verfügbar sind, 
an die ersuchenden Behörden zu übermitteln. Dies um
fasst auch bereits vorhandene Informationen, die zuvor 
durch Zwangsmaßnahmen erlangt wurden. 
Insbesondere ist die Auskunft zu folgenden Informa
tionsarten zulässig: 
a) Eigentümer- und Halterfeststellungen bei Straßen-, 

Wasser-, und Luftfahrzeugen, 
b) Auskünfte zu Fahrerlaubnissen, Schifferpatenten und 

vergleichbaren Berechtigungen, 
c) Aufenthalts- und Wohnsitzfeststellungen, 
d) Feststellungen zu Aufenthaltstiteln, Pässen und Per

sonalausweisen, 
e) Feststellung von Inhabern und Nutzern von Telekom

munikations- und Datennetzen, 
f) Identitätsfeststellungen, 
g) Ermittlungen zur Herkunft von Sachen (Verkaufs

weganfragen), 
h) Auskünfte aus (in Deutschland geführten) behördli

chen Datensammlungen, 
i) Feststellung der Aussagebereitschaft einer Auskunfts

person, 
j) polizeiliche informatorische Befragungen, 
k) Inaugenscheinnahme, Sicherung und Dokumentation 

von vorhandenen Spuren und 
1) Informationen über inhaftierte Personen. 
2. 2. 1. 2 
Abweichend hiervon dürfen Informationen nicht über
mittelt werden, wenn 
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a) diese auf Grundlage einer strafprozessualen Maß
nahme erlangt werden müssten, bei der die zwangs
weise Durchsetzbarkeit der gesetzliche Regelfall ist, 
bzw. im Falle einer Weigerung der betroffenen Person 
an ihrer Mitwirkung Zwangsmittel angeordnet wer-
den können, 

· 

b) diese aus Maßnahmen erlangt wurden, für die das 
Gesetz besondere Anforderungen an die weitere Ver
wendung der Daten knüpft oder für die die Weiter
gabe gesetzlich ausgeschlossen ist, 

c) diese aus laufenden Ermittlungsverfahren herrühren 
oder für laufende Ermittlungsverfahren relevant sind, 
es sei denn, die zuständige SJaatsanwaltschaft hat zu
vor ihre Zustimmung zur Ubermittlung erteilt oder 
eine Beeinträchtigung der laufenden Ermittlungen ist 
offenkundig ausgeschlossen, oder 

d) die Informationen bei Dritten vorhanden sind und 
besondere gesetzliche Regelungen für die Übermitt
lungen an das Ausland existieren wie zum Beispiel 
nach § 77 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch - So
zialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 
2001 (BGBl. 1 S. 130), in der jeweils geltenden Fas
sung und §§ 57, 57 a des Bundeszentralregistergeset
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Sep
tember 19 84 (BGBl. 1 S. 1229 , 19 85 1 S. 19 5 ), in der 
jeweils geltenden Fassung. 

2.2.1.3 
Die Übermittlung von im Ermittlungsverfahren gewon
nenen schriftlichen Beweismitteln oder Aktenteilen -
auch von Kopien - durch die Polizeibehörden ist nicht 
zulässig. 
2.2.2 
Ersuchen um Auskunftserteilung an das Ausland 
2.2.2.1 
Der Umfang der nach dem Rahmenbeschluss Datenaus
tausch aus dem europäischen Ausland erlangbaren In
formationen ergibt sich aus den nationalen Merkblättern 
der vom Rat der Europäischen Union herausgegeben 
Leitlinien für die Umsetzung des Rahmenbeschluss 
2006/9 60/JI des Rates vom 18. Dezember 2006 über die 
Vereinfachung des Austauschs von Informationen und 
Erkenntnissen zwischen den Strafverfolgungsbehörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ABl. L 386 
vom 29.12.2006, S.89 ) in der jeweils geltenden Fassung. 
2.2.2.2 
Zur Beschleunigung des grenzüberschreitenden Informa
tionsflusses im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens 
kann sich die die Ermittlungen leitende Staatsanwalt
schaft auch an die zuständige Polizeibehörde mit der 
Bitte wenden, Auskünfte, deren Erteilung nach dem Rah
menbes�hluss Datenaustausch in Betracht kommen, auf 
dem polizeilichen Weg einzuholen. Auf diesem Weg ver
anlasste Auskunftsersuchen können mit der Bitte an die 
ausländischen Behörden verknüpft werden, eine Verwer
tung als Beweismittel zuzulassen. 
2.2.2.3 
Ersuchen um förmliche Vernehmung einer Person sind 
alleine dem justiziellen Rechtshilfeweg vorbehalten. 
3 
Zusammenarbeit mit transnationalen Verbindungsstellen 

3.1 
Europäisches Justizielles Netz (EJN) 

3.1.1 
Kontaktstelle des Europäischen Justiziellen Netzes in 
Nordrhein-Westfalen ist die Generalstaatsanwaltschaft 
Düsseldorf. 
3.1.2 
Unbeschadet der Bestimmungen in Nummer 15 1 RiVASt 
sollte, sofern Schwierigkeiten bei bilateralen Ersuchen / 
an einen Mitgliedstaat der Europäischen Union auftre
ten, vorrangig das Europäische Justizielle Netz um Un
terstützung ersucht werden, insbesondere, wenn Kon
takte auf dem unmittelbaren Geschäftsweg nicht ausrei
chend sind. 

3.2 
Büro für Euregionale strafrechtliche Zusammenarbeit 
(BES) 

3.2.1 
Die Zusammenarbeit mit Belgien und den Niederlanden 
im Büro für Euregionale strafrechtliche Zusammenar
beit richtet sich nach der gemeinsamen Absichtserklä
rung zwischen dem föderalen Dienst Justiz des König
reichs Belgien, dem Ministerium der Sicherheit und 
Justiz der Niederlande sowie dem Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz der Bundesrepub
lik Deutschland über die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen und insbesondere über das Büro für Euregi
onale strafrechtliche Zusammenarbeit (BES) vom 24. 
Oktober 2016. 
3.2.2 
Sofern Schwierigkeiten in der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Königreichen 
Niederlande und Belgien, insbesondere in den Euregios 
Maas-Rhein und Rhein-Maas-Nord auftreten, soll vor
rangig zu 1. 2. die beim Büro für Euregionale strafrecht
liche Zusammenarbeit tätige Kontaktperson des Landes 
Nordrhein-Westfalen um Unterstützung gebeten werden. 

3.2.3 
Der beim Büro für Euregionale strafrechtliche Zusam
menarbeit tätigen Kontaktperson des Landes Nordrhein
Westfalen ist die notwendige Unterstützung zur Erfül
lung ihrer Aufgaben zu gewähren. 

4 
Berichts- und Mitteilungspflichten 

4.1 

Unbeschadet der in den RiVASt und gegebenenfalls der 
Anordnung über Berichtspflichten in Strafsachen vom 
27. November 2005 (JMBl. NRW. 2006 S. 3) in der jeweils 
geltenden Fassung geregelten Berichtspflichten berichten 
4. 1.1 
die zuständigen Justizbehörden dem Justizministerium 
zeitnah 
a) vor der Bewilligung elektronisch in allen Fällen, die 

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen oder 
sonst von grundsätzlicher Bedeutung sind und 

b) vor Abschluss oder Ablehnung des Abschlusses einer 
Teilungsvereinbarung nach § 88 f IRG. 

4.1.2 
die Straf- und Bußgeldstellen dem Finanzministerium 
über die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen zeit
nah nach der Bewilligung in allen Fällen, die aus tat
sächlichen oder rechtlichen Gründen oder sonst von 
grundsätzlicher Bedeutung sind. 
4.2 
Die zuständigen Justizbehörden setzen bei allen ein- und 
ausgehenden Rechtshilfeersuchen zur grenzüberschrei
tenden Vermögensabschöpfung, die aus tatsächlichen 
oder rechtlichen Gründen oder sonst von grundsätzlicher 
Bedeutung sind, sowie über alle ein- und ausgehende Er
suchen um Vollstreckung einer Einziehungs- oder Ver
fallsentscheidung eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union (Neunter Teil, Abschnitt 3 IRG) die Zentrale Orga
nisationsstelle Vermögensabschöpfung für das Land 
�ordrhein-Westfalen (ZOV NRW) durch elektronische 
Ubersendung der jeweiligen Ersuchen sowie der Ergeb
nisse der Ersuchen in Kenntnis. 
4.3 

Die zuständigen Justizbehörden setzen ferner die Zent
ral- und Ansprechstelle Cybercrime für Nordrhein-West
falen - ZAC NRW - bei allen eingehenden Rechtshilfe
ersuchen, die - soweit ersichtlich - herausgehobene 
Sachverhalte im Bereich der Cyberkriminalität gemäß 
der in Ziffer 3.1.2 der AV d. JM vom 15 . März 2016 über 
die Einrichtung einer Zentral- und Ansprechstelle Cyber
crime für Nordrhein-Westfalen - ZAC NRW - (4100 -
111.271) genannten Indikatoren betreffen, durch elektroni
sche Ubersendung der jeweiligen Ersuchen in Kenntnis. 
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4.4 
Die Kontaktstelle des Europäischen Justiziellen Netzes 
in Nordrhein-Westfalen und die beim Büro für Euregfo
nale strafrechtliche Zusammenarbeit tätige Kontaktper
son berichten jährlich über die Anzahl der im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit bearbeiteten Fälle sowie im Rahmen 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auftretende Entwick
lungen von wesentlicher Bedeutung. 
5 
Inkraftt reten 

Dieser Gemeinsame Runderlass tritt am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft. Er ersetzt den Gemeinsamen 
Runderlass des Justizministeriums (9 35 0 - III A. 19 ) und 
des Innenministeriums (42. 1 -int- 1431. 11) vom 22. Au
gust 2004 -JMBI. NRW S. 173 - i. d. F. vom 1. Juli 2007 -
JMBI. NRW S. 225 -. 

- MBL NRW 2017 S. 74 

21210 

Änderung 
der Beitragsordnung der Apothekerkammer 

Westfalen-Lippe 
vom 30. November 2016 

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer West
falen-Lippe hat in ihrer Sitzung am 30. November 2016 
aufgrund des § 23 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes 
(HeilBerG) vom 9 .  Mai 2000 (GV. NRW S. 403), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 26. April 2016 (GV. NRW 
S. 230), die folgende Anderung der Beitragsordnung der 
Apothekerkammer Westfalen-Lippe vom 6. Dezember 
199 5  beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 19 . Dezember 2016 - 222 G 
0925 - genehmigt worden ist. 

Artikel 1 

Die Beitragsordnung der Apothekerkammer Westfalen
Lippe vom 6. Dezember 19 9 5  (MBL NRW 19 9 6  S. 407), 
zuletzt geändert am 2. Dezember 2015 (MBL NRW 
2016 S. 105 ), wird wie folgt geändert: 
In § 1 Absatz 1 Satz 2 wird die Zahl „0, 098" ersetzt 
durch die Zahl „0, 09 3': 

Artikel II 

Die vorstehende Änderung der Beitragsordnung tritt am 
1. Januar 2017 in Kraft. 

A u s g e f e r t i g t :  

Münster, den 5 .  Dezember 2016 

APOTHEKERKAMMER WESTFALEN-LIPPE 
Gabriele Regina 0 v e r w i e n i n g 

Präsidentin der Apothekerkammer 
Westfalen-Lippe 

G e n e h m i g t: 

Düsseldorf, den 19 . Dezember 2016 

Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
Az.: 222 -G 0925 

Im Auftrag 
H a m m  

-MBL NRW 2017 S. 7 8  

2123 

Änderung 
der Entschädigungsregelung 

der Zahnärztekammer Nordrhein 
für die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 

auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes 
vom 26. November 2016 

Die Kammerversammlung der Zahnärztekammer Nord
rhein hat in ihrer Sitzung am 26. November 2016 auf
grund der §§ 40 Abs. 4, 5 6  Abs. 1, 62 Abs. 3 Berufsbil
dungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBL I S. 9 31), 
zuletzt geändert durch Artikel 436 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBL I S. 1474), die folgende Änderung 
der Entschädigungsregelung der Zahnärztekammer 
Nordrhein für die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes beschlos
sen, die durch Erlass des Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein
Westfalen vom 3. Januar 2017 - Az.: 221 - G.0107 -ge
nehmigt worden ist: 

Artikel 1 

Die Entschädigungsregelung · der Zahnärztekammer 
Nordrhein für die Mitglieder der Prüfungsausschüsse 
auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes vom 29 . 
Juni 2013 (MBL NRW S. 39 8), geändert .durch Beschluss 
der Kammerversammlung vom 28. November 2015 (MBL 
NRW 2016 S. 86), wird wie folgt geändert: 
1. In § 3 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„3. Für die Ermittlung der Höhe der Ents chädigung 
wird die tatsächliche und notwendige Anwesenheits
zeit bei Sitzungen und Prüfungen zugrunde gelegt. 
Sofern für die Teilnahme an Sitzungen und Prüfun
gen An- und Abfahrtszeiten anfallen, erfolgt die Er
mittlung nach Satz 1 unter Hinzurechnung des nach
stehend aufgeführten Zeitzuschlages: 
Gesamt-Kilometer von Praxis/ 
Wohnung zum Sitzungs-/Prüfungs
ort und zurück: 
bis 5 0  km 
bis 100 km 
bis 200 km 

bis 400 km 
über 400 km 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) § 4 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

Zeitzuschläge: 

1 Stunde 
1, 5 Stunden 
2, 5 Stunden 
4 Stunden 
6 Stunden." 

„2. Für die Ermittlung der Höhe der Entschädi
gung wird die tatsächliche und notwendige Anwe
senheitszeit bei Sitzungen zugrunde gelegt. Sofern 
für die Teilnahme an Sitzungen An- und Abfahrts
zeiten anfallen, erfolgt die Ermittlung nach Satz 1 
unter Hinzurechnung des nachstehend aufgeführ
ten Zeitzuschlages: 
Gesamt-Kilometer von Praxis/ Zeitzuschläge: 
Wohnung zum Sitzungs-/Prüfungs
ort und zurück: 
bis 5 0  km 1 Stunde 
bis 100 km 
bis 200 km 
bis 400 km 

über 400 km 

1, 5 Stunden 
2, 5 Stunden 
4 Stunden 
6 Stunden." 

b) Der bisherige§ 4 Abs. 2 wird zu§ 4 Abs. 3. 

Artikel 2 

Die vorstehende Änderung der Entschädigungsregelung 
der Zahnärztekammer Nordrhein für die Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse auf der Grundlage des Berufsbil
dungsgesetzes tritt am Tage nach der Veröffentlichung im 
Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in 
Kraft. 
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Genehmigt. 
Düsseldorf, den 3. Januar 2017 

Ministerium 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

des Landes Nordrhein- Westfalen 
Az.: 221 -G.0107 -

Im Auftrag 
Dr. S t o 11 m a n n 

Die vorstehende Änderung der Entschädigungsregelung 
der Zahnärztekammer Nordrhein für die Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse auf der Grundlage des Berufsbil
dungsgesetzes wird hiermit ausgefertigt. 

Düsseldorf, den 25 . Januar 2017 

2180 

Dr. Ralf H a u s w e i 1 e r 
· Vizepräsident 

- MBl. NRW. 2017 S. 78 

Unanfechtbarkeit des Verbots des Vereins 
„Kameradschaft Aachener Land" 

in Aachen 

Bek. des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
-402 - 57. 07.12 -

vom 6. Februar 2017 

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Lan
des NRW erließ am 31. Juli 2012 gemäß Artikel 9 Ab
satz 2 Grundgesetz (GG) i. V. m. § 3 des Gesetzes zur Re
gelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz) vom 
5 .  August 19 64 (BGBl. I S. 5 9 3), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I 
S. 319 8), folgende - durch Bekanntmachung vom 
23.10.2012 (BAnz AT 23.10.2012 Bll) und vom 14.12. 
2012 (MBl. NRW. 2012 S. 728) veröffentlichte -

Verfügung 

1. Die Vereinigung „Kameradschaft Aachener Land" 
richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
und gegen den Gedanken der Völkerverständigung. 
Sie läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen 
zuwider. 

2. Die Vereinigung „Kameradschaft Aachener Land" ist 
verboten. Sie wird aufgelöst. 

3. Es ist verboten, Kennzeichen der Vereinigung „Kame
radschaft Aachener Land" für die Dauer derVollzieh
barkeit des Verbots öffentlich, in einer Versammlung 
oder in Schriften, Ton- und Bildträgern, Abbildungen 
oder Darstellungen, die verbreitet werden können 
oder. zur Verbreitung bestimmt sind, zu verwenden. 

4. Der Vereinigung „Kameradschaft Aachener Land" ist 
jede Tätigkeit untersagt. Es ist verboten, Ersatzorga
nisationen zu bilden oder bestehende Organisationen 
als Ersatzorganisationen fortzuführen. 

5 .  Das Vermögen der Vereinigung „Aachener Land" wird 
beschlagnahmt und zugunsten des Landes Nord
rhein-Westfalen eingezogen. Sachen Dritter werden 
beschlagnahrp.t und eingezogen, soweit der Berech
tigte durch Uberlassung der Sachen an die Vereini
gung „Kameradschaft Aachener Land" deren verfas
sungsfeindliche Zwecke und Tätigkeiten vorsätzlich 
gefördert hat oder die Sachen zur Förderung dieser 
Zwecke und Tätigkeiten bestimmt sind ist. 

6. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird ange
ordnet; dies gilt nicht für die in Ziffer 5 genannten 
Einziehungen. 

Die vorstehende Verfügung ist nunmehr unanfechtbar 
geworden. Unter Hinweis auf die Unanfechtbarkeit des 
Verbots wird sein verfügender Teil gemäß § 7 Absatz 1 
VereinsG nochmals bekannt gemacht. 
Mit der Einziehung und Abwicklung des Vereinsvermö
gens ist das Landeskriminalamt, Völklinger Straße 49 , 
40221 Düsseldorf, beauftragt. 

Düsseldorf, den 6. Februar 2017 

2370 

Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein- Westfalen 

(Az. 402 - 57.07.12) 
Im Auftrag 
Ci e m i g a  

- MBl. NRW. 2017 S. 79 

Erlass zur Änderung der 
Wohnraumförderungsbestimmungen 

Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

-IV.2-2010 -01/17 -
vom 19 . Januar 2017 

Der Runderlass des Ministeriums für Baue.n und Verkehr 
vom 26. Januar 2006 (MBl. NRW. S. 116), der zuletzt 
durch Runderlass vom 21. Januar 2016 (MBl. NRW. S. 9 1) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1.5 .2 Satz 1 wird nach dem Wort „ver
wenden" das Komma und der nachfolgende Satzteil 
durch einen Punkt ersetzt. 

2. Nummer 1.6.3 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 4 Buchstabe c) werden nach dem Wort 

„Zinsen" die Wörter „für die Dauer von mindes
tens 10 Jahren" eingefügt. 

b) In Satz 8 wird nach dem Wort „Verbindlichkei
ten" das Wort „(Darlehensrestschuld)" eingefügt. 

3. Nach Nummer 2.3.3.2 wird folgende neue Num
mer 2.3.4 eingefügt: 
„2.3.4 
Bindungssicherung bei Darlehenskündigung 
2.3.4. 1 
Fördergegenstand und Förderzweck 
Für geförderte Miet- und Genossenschaftswohnun
gen können im Zusammenhang mit einem Eigentü
merwechsel, der im Zuge einer Zwangsversteigerung 
(§ 23 Absatz 1 WFNG NRW) oder eines freihändigen 
Verkaufs zur Abwendung einer Zwangsversteigerung. 
(§ 23 Absatz 3 Satz 2 WFNG NRW) erfolgt ist, zur Si
cherung zukünftiger Bindungen 'und angemessener 
Wohnraumversorgung neue Darlehen bis zur Höhe 
des durch die NRW. BANK nach einer Kündigung fäl
lig gestellten Darlehenskapitalbetrages bewilligt 
werden. Das neue Darlehen dient ausschließlich zur 
Rückführung des fälligen Darlehenskapitalbetrages 
und gelangt nicht zur Auszahlung. 
2. 3.4.2 
Zweckbindungen 
Die in der Förderzusage festzulegenden neuen Be
dingungen orientieren sich bezüglich der zulässigen 
Miete, des begünstigten Personenkreises und der 
Bindungsdauer an den im Zeitpunkt der Antragstel
lung bestehenden Rahmenbedingungen aus der ur
sprünglichen Förderung. Die zulässige Mietentwick
lung richtet sich nach Nummer 2.4:2 Buchstabe b). 
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Die neu getroffenen Regelungen ersetzen die bisher 
angetroffenen Zweckb indungen (§ 23 Absatz 3 S atz 4 
WFN G N RW) . 
2.3.4.3 
Antragstellungs- und Bewilligungsverfahren 
Das Verfahren richtet sich sinngemäß nach Anlage 2 
WFB. Der Erwerber oder die Erwerberin des Förder
objekts stellt nach Absprache mit der N RW. BANK 
bei der Bewilligungsbehörde einen Antrag auf Be
willigung neuer Darlehen. 
N ach Abstimmung der zukünftigen Zweckbindungen 
und der Konditionen des Darlehensvertrages (Bedin
gungen) zwischen der Erwerberin oder dem Erwer
ber, der N RW. BANK und dem für das Wohnungswe
sen zuständigen Ministerium sowie der Entschei
dung der N RW. BANK zu den persönlichen Vorausset
zungen des Verfügungsberechtigten gemäß § 9 Ab
satz 1 Nr. 3 WFN G N RW erlässt die Bewilligungsbe
hörde eine Förderzusage auf der Grundlage der zwi
schen den Beteiligten ausgehandelten Bedingungen. 
2. 3.4.4 
Darlehensvereinbarung 
Auf der Grundlage der Förderzusage schließt die 
N RW. BANK mit der Erwerberin oder dem Erwerber 
einen Darlehensvertrag. In dem Darlehensvertrag 
sind die zuvor ausgehandelten Auflagen· und Bedin
gungen der Förderzusage zu übernehmen." 

4. N ummer 2.4.1 wird wie folgt geändert: 
a) In S atz 4 werden die Wörter „S ätzen 7 bis 9 "  

durch die Wörter „S ätzen 6 bis 8" und das S atz
schlussz eichen durch ein S emikolon ersetzt und 
folgender S atz angefügt: 
„sofern kein Abst ellraum außerhalb der Wohnung 
geschaffen wird, sind von der tatsächlichen 
Wohnfläche 5 Q uadratmeter abzuziehen." 

b) In S atz 14 wird im Klammerzusatz die Angabe 
„PKW-S tellplätze," gestrichen. 

c) Nach S atz 14 wird folgender neuer S atz .15 ange
fügt: 
„Die Koppelung der entgeltlichen Vermietung von 
PK W-S tellplätzen mit der Miete ist unzulässig, es 
sei denn, es handelt sich um Garagen für Mietein
familienhäuser." 

5 .  In N ummer 2.5 .2.1 werden nach den Wörtern „erhöht 
sich" die Wörter „ unabhängig von der A nzahl der 
Zimmer" eingefügt. 

6. In N ummer 2.5 . 2.2 werden die S ätze 3 und 4 durch 
folgenden neuen S atz 3 ersetzt: 
„Appartements oder Wohnschlafräume innerhalb 
von Gruppenwohnungen, Gemeinschaftsräume und 
Räume zur Verbesserung der wohnungsnahen sozia
len Infrastruktur zählen wie Wohnungen." 

7. N ummer 2.5 .2. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
„2.5 . 2.4 
Zusatzdarlehen für S innesgärten, Q uartiersplätze 
und Nahmobilitätsangebote 
Für die Herstellung von Außenanlagen auf dem Bau
grundstück, die 
a) an den besonderen Bedürfnissen demenziell Er

krankter oder behinderter Menschen ausgerichtet 
sind (z. B. Gärten mit besonderen Gestaltungsele
menten und S chutzvorric htungen) oder 

b) der Verbesserung oder Neugestaltung des Wohn
umfeldes dienen (z. B. Q uartiersplätze, S pielplät
ze, Bolzplätze, Bewegungsfelder) 

kann ein Zusatzdarlehen in Höhe von 75 v.H. der 
Herstellungskosten, maximal in Höhe von 200 Euro 
pro Q uadratmeter gestaltete Grundstücksfläche ge
währt werden. 
S ofern alternative N ahmobilitätsangebote für die 
Hausgemeinschaft auf dem Baugrundstück barriere
frei erreichbar gesc haffen werden (z.B. A bstellanla-

gen für (Lasten-)Fahrräder, Rollatoren, Kinderwa
gen) und gleichzeitig der in der Baugenehmigung 
festgesetzte S tellplatzschlüssel auf einen Wert unter 
1,0 gesenkt wird, kann ein Zusatzdarlehen in Höhe 
von 75 v.H. d er Herstellungskosten, ma ximal in Höhe 
von 500 Euro pro Q uadratmeter gestaltete Grund
stücksfläche gewährt werden. 
Nummer 4.5 gilt entsprechend." 

8. In Numm.er 2.5 .2.6 wird die A ngabe „S atz 2" durch 
die Angabe „Buchstabe a)" ersetzt. 

9 .  In N ummer 2.5 .2.7 S atz 1 wird das Wort „Wohnein
heit" durch die Wörter „Wohnung, Appartement oder 
Wohnschlafraum innerhalb von Gruppenwohnungen, 
Gemeinschaftsraum und Raum zur Verbesserung der 
wohnungsnahen sozialen Infrastruktur" ersetzt. 

10 . In N ummer 2.5 .2.8 werden die S ätze 2 und 3 durch 
folgenden neuen S atz ersetzt: 
„Der Förderzusage sind die Kosten zugrunde zu le
gen, die sich plausibel beispielsweise aus Brand
schutzgutachten oder Kostenvoranschlägen ergeben." 

11. N ummer 2.5 . 4  wird wie folgt geändert: 
a) In S atz 1 werden die Wörter „S ätzen 7 bis 9 "  

durch die Wörter „S ätzen 6 bis 8" ersetzt. 
b) I n  S atz 3 werden die Wörter „volle hundert Euro 

aufzurunden" durch die Wörter „zwei Nachkom
mastellen zu runden" ersetzt. 

12. I n  N ummer 2.6 werden die Wörter „N ummer 2.3.1 
S atz 5 "  durch die Wörter „N ummer 2. 3.1 S atz 4" er
setzt und nach dem Wort „sind" das Komma durch 
das Wort „ und" ersetzt und nach dem Wort „ wird" 
die Wörter „und der Mieterhaushalt zum Kreis der 
Förderberechtigten zählt" gestrichen. 

13. In Nummer 2.7. 1 S atz 3 werden vor dem S atzschluss
zeichen die Wörter „ und werden wie Wohnungen ge
zählt" eingefügt. 

14. In Nummer 2.7.3 wird folgender S atz 5 eingefügt: 
„Fü r die Möblierung mit Einbaumöbeln darf gegen 
nachvollziehbare Aufstellung der voraussichtlichen 
Anschaffungskosten neben der Miete als Möblie
rungszuschlag eine monatliche Pauschale von bis zu 
40 Euro pro Appartement oder Wohnschlafraum ver
einbart werden." 

15 . In N ummer 2.7.4 S atz 7 werden die Wörter „volle 100 
Euro aufzurunden" durch die Wörter „zwei Nach
kommastellen zu runden" ersetzt. 

16. In N ummer 3.1 S atz 3 wird die Angabe „S atz 3" 
durch die Angabe „S atz 2" ersetzt. 

17. In N ummer 4.3 S atz 3 Buchstabe a) und Buchstabe 
b) wird jeweils das Wort „Heimplätze" durch das 
Wort „Plätze" ersetzt. 

18. N ummer 4.4.1 wird wie folgt geändert: 
a) N ach S atz 1 wird folgender ne uer S atz 2 einge

fügt: 
„Appartements o der Wohnschlafräume innerhalb 
von Gruppenwohnungen, Gemeinschaftsräume 
und Räume zur Verbesserung der wohnungsnahen 
sozialen Infrastruktur werden wie Wohnungen 
gezählt." 

b) Im neuen S atz 3 werden die Wörter „volle hundert 
Euro aufzurunden" durch die Wörter „zwei Nach
kommastelle n zu runden" ersetzt. 

19 . In N ummer 5 .1.4 S atz 1 werden vor dem Wort „An
forderungen" das Wort „energetischen" gestrichen 
und die Wörter „N ummer 2.2 S atz 2 der Anlage 1" 
durch die Wörter „N ummer 2. 2 S atz 1 der Anlage 1 "  
ersetzt. 

20 . In Nummer 5 .4.2 S atz 2 werden die Wörter „volle 
hundert Euro aufzurunden" durch die Wört er „zwei 
Nachkommastellen zu runden" ersetzt. 

21. In Nummer 5 .7 S atz 4 wird die Angabe „7 80 " durch 
die Angabe „ 785 "  und die Angabe „1 0 0 0 "  durch die 
Angabe „1 005 " ersetzt. 
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22. In Nummer 7.3.1 Buchstabe a) wird in den Sätzen 2 
und 6 jeweils die Angabe „2 v.H." durch die Angabe 
„2 Prozentpunkten" ersetzt. 

23. In Nummer 7.6 Satz 1 werden nach dem Wort „ante i
liger" die Wö rter „, auf zwei Nachkorri mastell� n zu 
rundender" eingefügt. 

24 . In Nummer 8.1 Satz 2 Buchstab e  c) wird nach dem 
Wort „übersteigt" das Komma durch das Wo rt „und" 
ersetzt. 

25 . In Nummer 10 .1 wird die Angabe „21. Januar 20 16" 
durch die Angabe „19 . Januar 20 17 " ersetzt. 

26. Nummer 10 .2 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird die Angabe „22. Januar 20 15 " 

durch die Angabe „21. Januar 20 16" ersetzt. 
b) Satz 2 wird aufgehoben. 
c) Satz 3 wird der neue Satz 2 und w ie folgt gefasst: 

„Für noch nicht bewilligte Anträge auf Fö rderung 
von Eigentumsm:aßnahmen, die in der Zeit vom 
21. Januar 20 16 bis einschließlich 18. Januar 20 17 
gestellt worden s ind, kö nnen auf Antrag die 
Wohnraumfö rderungsbestimmungen in der Fas
sung vom 26. Januar 200 6, zuletzt geändert am 21. 
Januar 20 16, angewendet we rden." 

27. In Anlage 1 Nummer 1 wird nach der Überschrift 
folgender Satz eingefügt: 
„Zur Erreichung der Fö rderfähigkeit hat der Antrag
steller oder die Antragstellerin die nachfolgenden 
Q ualitäten im Rahmen seiner oder ihrer Planung un
ter Berücksichtigung der Vorgaben der Bewilligungs
behö rde aufgrund des ö rtlichen Bedarfs insbesonde
re hinsichtlich Zielgruppe, Wohnungsgrö ße und Zim
merzahl umzusetzen." 

28. Anlage 1 Nummer 1.1.2 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 Buchstabe c) wird das Wort „und" durch 

ein Satzschlusszeichen ersetzt. 
b) Buchstabe d) wird aufgehoben. 
c) In Satz 2 werden die Wö rter „Buchstaben c) und 

d)" durch die Wö rter „Buchstabe c)" ersetzt und 
nach dem Wort „.Geschossen" der Klammerzusatz 
„(einschließlich der Nicht-Vollgeschosse)" einge
fügt. 

d) In Satz 3 wird in der Klammer das Wort „Ge
schossen" durch das Wort „ Vollgeschossen " er
setzt. 

e) Satz 6 wird aufgehoben. 
29 . In Anlage 1 Nummer 1.1. 3 wird Satz 2 wie folgt neu 

gefasst: 
„Im Einzelfall kö nnen abweichende Regelungen 
nach Zustimmung des für das Wohnungswesen zu
ständigen Ministeriums in der Fö rderzusage zugelas
sen werden." 

30 . In Anlage 1 N ummer 1.1.4 wird der letzte Satz wie 
folgt neu gefasst: 
„Bei der Auslp bung der Wettbewerb e ist zu fordern, 
dass die gewünschten Planungsalternativen dem ö rt
lichen Bedarf und den Q ualitätsanforderungen die
ser Anlage entsprechen." 

31. In Anlage 1 Nummer 1.4 . 1  werden die Sätze 1 bis 3 
durch folgende neue S ätze 1 und 2 ersetzt: 
„Fö rderfähig sind nur Wohnungen, die nach Wohnflä
che und Zimmerzahl dem von der Bewilligungsbe
hö rde festgestellten ö rtlichen Bedarf entsprechen. 
Die Bewilligungsbehö rde kann nähere Festlegungen 
zur Erreichung der Fö rderfähigkeit durch Berück
sichtigung der Q ualitäten gemäß dieser Anlage t ref
fen." 

32. In Anlage 1 Nummer 1.4 .2 Satz 1 werden die Wö rter 
„Sätze 7 bis 9 "  durch die Wö rter „Sätze 6 bis 8" er
setzt. 

33. Anlage 1 Nummer 1. 7 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 Buchstabe a) wird durch folgende neue 
Sätze 2 und 3 ersetzt: 
„Der Jahres� Primärenergiebedarf und der Jahres
Heizwärmebedarf von Passivhäusern sind bei An
tragstellung durch einen Sachverständigen nach
zuweisen. Dabei ist der Jahres-Primärenergiebe
darf nach EnEV und der Jahres-Heizwärmebe
darf nach dem Passivhausprojektierungspaket 
(PHPP) in der aktuellen Fassung nachzuweisen." 

b) Im neuen Satz 5 Buchstabe b) wird der erste 
Halbsatz bis zum zweiten Komma durch folgen
den neuen Halbsatz ersetzt: 
„ Wird für ein Bauvorhaben, für das vor Inkraft
treten der EnEV 20 16 ein Bauantrag gestellt oder 
eine Vorlage zur Genehmigungsfreistellung der 
Baubehö rde zur Kenntnis gegeben worden ist" . 

34 . In Anla ge 1 Nummer 2. 2 Satz 5 wird das Wort „qua
lifi zierte" durch das Wort „nachvollziehbare" ersetzt. 

35 . In Anlage 1 wird Nummer 4 wie folgt neu gefasst: 
„ Hinweisschild 
Bei Bauvorhaben·, die mit mehr als 500 .000 Euro ge
fö rdert werden, ist durch ein Hinweisschild (Min
destgröße DIN A3 oder vergleichbare Grö ßen) an der 
Baustelle auf die Fö rderung durch das Land Nord
rhein-Westfalen und den Bund hinzu weisen. Das 
Hinweisschild ist an einer gut sichtbaren St elle an
zubringen. Zusätzlich zu den Logos des für das Woh
nungswesen zuständigen· Ministeriums, des Bundes 

1 und der NRW. BANK ist folgender Wortlaut aufzu
führen: „Gefö rdert aus Mitteln des Bundes und der 
NRW. BANK." " . 

36. In Anlage 2 wird nach Nummer 1.2.3 folgende neue 
Nummer 1.2.4 eingefügt: 
„1.2.4 
Bei Anträgen auf Fö rderung des Mietwohnungsbaus 
von Bauherren oder Bauherrinnen, die noch nicht Ei
gentümer oder Eigentümerin des Grundstücks oder 
Erbbauberechtigte sind und die z.B. im Fall von 
kommunalen Q uotenvorgaben das Bauvorhaben 
durch einen Dritten im Sinne von § 9 Absatz 2 Nr. 1 
WFNG NRW durchführen lassen, hat die Bewilli
gungsbehö rde die Entwürfe der auf Grunderwerb 
und Errichtung der Wohnungen gerichteten Verträge 
mit dem Fö rderantrag dem für das Wohnungswesen 
zuständigen Ministerium zur Entscheidung über die 
Fö rderfähigkeit vorzulegen." 

37. In Anlage 2 wird Nummer 1.3 wie folgt geändert: 
a) In Satz 5 Buchstabe a) wird die Angab e „23, 80 

Euro/q m" durch die An gabe „21,00 Euro/qm" 
und die Angab e  „28, 15 Euro/q m" durch die An
gabe „25 ,00 Euro/q m" ersetzt. 

b) In Satz 5 Buchstabe b) wird die Angabe „8,62 Eu
ro/q m" durch die Angabe „8, 78  Euro/qm" ersetzt. 

c) In Satz 5 Buchstabe c) wird die Angabe „82, 60 
Euro" durch die Angabe „84 , 16 Euro" ersetzt. 

d) In Satz 6 wird die An gabe „334 ,00 Euro" durch 
die Angabe „340 , 31 Euro" ersetzt. 

38. In Anlage 2 N ummer 1. 7.3 wird Satz 3 wie folgt neu 
gefasst: 
„Hat sich die der Berechnung des Baudarlehens zu
grunde gelegte Wohnfläche bis zur Bezugsfe rtigkeit 
verringert, hat die Bewilligungsbehörde auf der 
Grundlage der geänderten Wohnfläche das Baudarle
hen (inklusive eventueller Zusatzdarlehen für kleine 
Wohnungen) neu zu berechnen und durch Änderung 
der Fö rderzusage zu kürzen, wenn sich insgesamt ein 
geringerer Betrag als der bewilligte ergibt." 

39 . I n  An lage 2 Nummer 2. 2.1 wird der letzte Satz wie 
folgt neu gefasst: 
„Steht die Wegeparzelle nicht im Eigentum oder M it
eigentum des Antragstellers oder der Antragstellerin, 
ist vor Erteilung der Fö rderzusage nachzuweisen, 
dass durch Eintragung einer Grunddienstbarkeit mit 
Herrschvermerk der Zugang zum Fö rdergrundstück 
gewährleistet ist." 
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40. In Anla ge 2 Nummer 2.2. 2 wird Sa tz 3 a ufgehoben. 
41. Dieser Runderla ss tritt mit Wirkung vom 19 . Ja nua r 

2017 in K ra ft. 

- M BL NRW. 2017 S. 79 

2370 

Erlass zur Änderung 
der Richtlinie zur Förderung von Wohnraum 

für Flüchtlinge 
Runderla ss des Ministeriums für Ba uen, Wohnen, 

Sta dtentwicklung und Verkehr 
-IV.2-2103-02/17 -
vom 19 . Ja nua r 2017 

Der Runderlass des M inisteriums für Ba uen, Wohnen, 
Sta dtentwicklung und Verkehr vom 17. Juni 2015 (MBL 
NRW. S. 417 ), der durch Runderlass vom 21. Ja nua r  2016 
(MBL NRW. S. 9 6) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In Nu mmer 4.1 werden na ch d en Wörtern „ha t  sich" 
die Wö rter „bei Antra gstellung und nochma ls unmit
telba r" eingefügt. 

2. In Nummer 4.3.1 Sa tz 1 wird na ch der Angabe 
„Nummer 3.2.1" die Anga be „und der Neuscha ffung 
im Besta nd na ch Nummer 3.2.2" eingefügt. 

3. In Nummer 4.3.2 wird die Anga be „den Nummern 
3.2.2 und" durch da s Wort „Nummer" ersetzt. 

4. Nummer 5 .2 wird wie folgt geändert: 
a )  In Sa tz 1 wird na ch der Anga be „Nummer 3.2.1" 

die Anga be „oder Nummer 3.2.2" eingefügt. 
b) In Sa tz 3 wird die Angabe „Nummern 3.2.2 und" 

durch da s Wort „Nummer" ersetzt. 
5 .  Nummer 6.1.1 wird wie folgt geändert: 

a )  In Satz 3 werden die Wörter „Wird für ein Ba u
vorha ben mit einer Ba ugenehmigung, die vor In
kra fttreten der EnEV 2016 erteilt worden ist," 
durch die Wörter „ Wird für ein Ba uvorha ben, für 
da s vor Inkra fttreten der EnEV 2016 ein Ba ua n
tra g gestellt oder eine Vorla ge zur Genehmigungs
freistellu ng der Ba ubehörde zur K enntnis gege
ben worden ist," ersetzt. 

b) In Sa tz 8 werden die Wörter „volle hundert Euro 
a ufzurunden" durch die Wörter „zwei Na chkom
ma stellen zu runden" ersetzt. 

c) In Sa tz 9 wird na ch der Anga be „(Nummer 2. 5 . 2.2 
WFB)," die Angabe „Q ua rtiersplätze und Nahmo
bilitätsa ngebote (Nummer 2.5 . 2. 4  WFB)," einge
fügt. 

6. In Nummer 6.1.2 Satz 2 werden die Wörter „volle 100 
Euro a ufz urunde n" durch die Wörter „zwei Na ch
kommastellen zu runden" ersetzt. 

7. Nummer 6.2 wird wie folgt geändert: 
a )  In Sa tz 1 werden na ch dem Wort „a nteiliger" die 

Wörter ,„ a uf zwei Na chkomma stellen zu runden
der" eingefügt. 

b) In Sa tz 1 Buchsta be a )  wird die Anga be „20 v. H." 
durch die Anga be „10 v. H.'; die Anga be „25 v. H." 
durch die Angabe „15 v. H." und die Anga be „35 v. 
H." durch die Anga be „25 v. H." ersetzt. 

c) In Satz 3 Buchsta be c) wird die Anga be „30 v. H." 
durch die Anga be „20 v. H." ersetzt. 

8. Nummer 10 Sa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 
„Es gelten die a llgemeinen Förder- unc� Fina nzie
rungsgrundsätze der Nummern 1 und 9 WFB, Num
mer 4 der Anla ge 1 WFB und die Verfa hrensregelun
gen der Anla ge 2 WFB sinngemäß." 

9 .  Nummer 11 Sa tz 1 wird wie folgt gefa sst: 
„Diese Bestimmungen treten mit Wirkung vom 19 . 
Ja nua r 2017 in K ra ft und sind von diesem Z eitpunkt 
a n  allen Erstb� willigungen unter Beachtung der 
na chfolgenden Uberga ngsregelung zugrunde zu le
gen." 

10. Nummer 12 wird wie folgt geändert: 
a )  In Sa tz 1 wird die Anga be „17. Juni 2015 " durch 

die Anga be „21. Ja nua r 2016" ersetzt. 
b) Sa tz 2 wird a ufgehoben. 

11. Dieser Runderla ss tritt mit Wirkung vom 19 . Ja nua r 
2017 in K ra ft. 

2370 

- MBL NRW. 2017 S. 82 

Erlass zur Änderung der Studierenden
wohnheimbestimmungen 

Runderla ss des M inisteriums für Ba uen, Wohnen, 
Sta dtentwicklung und Verkehr 

-IV.2-2106-05 /17 -
vom 19 . Ja nua r 2017 

Der Runderla ss des Ministeriums für Ba uen, Wohnen, 
Sta dtentwicklung und Verkehr vom 21. Februa r  2013 
(MBL NRW. S. 9 8), der zuletzt durch Runderlass vom 
21. Ja nua r 2016 (MBL NRW. S. 9 5 )  geändert wo rden ist, 
wird wie folgt geändert: 
1. In Nummer 3.1 wird folgender Sa tz 4 a ngefügt: 

„Um die Förderfähigkeit im Ra hmen der Projektent
wicklung sicherzustellen, sind die Pla nungen gemäß 
Nr. 4.2. 5 WoFP von der Bewilligungsbehörde frühzei
tig dem für da s Wohnungswesen zuständigen Ministe
rium zur Bera tung und Q ua lifizierung vorzulegen." 

2. Nummer 5 . 2  wird wie folgt geändert: 
a )  In Sa tz 2 werden die Wörter „der Pilegestufe III" 

durch die Wörter „des Pflegegra des 4" ersetzt. 
b) Im letzten Sa tz wird jeweils die Anga be „§ � 5  Ab

sa tz 3 Nummer 4" durch die Angabe „§ 15 Ab
sa tz 3 Nummer 5 "  ersetzt. 

3. Nummer 10 wird wie folgt geändert: 
a )  In Sa tz 1 werden na ch dem Wort „a nteiliger" die 

Wö rter „, a uf zwei Nachkomma stellen zu runden
der" eingefügt. 

b) In Sa tz 3 Buchstabe b) wird na ch der Anga be 
„2.5 .2.2," die Anga be „2. 5 .2.4," eingefügt. 

c) Na ch dem letzten Satz werden die Anführungszei
chen entfernt. 

4. In Nummer 11 Sa tz 1 wird na ch der Anga be „Num
mern 1 und 9 WFB" die Anga be „, Nummer 4 Anla ge 
1 WFB" eingefügt. 

5 .  In Nummer 12 wird die Anga be „21. Ja nua r  2016" 
durch die Anga be „19 . Ja nua r 2017 " ersetzt. 

6. Nummer 13 wird wie folgt geändert: 
a )  In Sa tz 1 werden da s Wort „Studentenwohnheim

bestimmungen" durch da s Wort „Studierenden
wohnheimbestimmungen" und die Anga be „22. 
Ja nua r  2015 " durch die Anga be „21. Ja nua r 2016" 
ersetzt. 

b) Sa tz 2 wird a ufgehoben. 
7. Dieser Runderla ss tritt mit Wirkung vom 19 . Ja nua r 

2017 in K ra ft. 

- MBL NRW. 2017 S. 82 
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Erlass zur Änderung 
des Erlasses zur Ermittlung der Einkommens

verhältnisse nach §§ 13 bis 15 des 
Gesetzes zur Förderung und Nutzung von 

Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Einkommensermittlungserlass) 

Runderlass d es Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

- IV.2 - 619 .22 - 06/17 -
vom 19 . Januar 20 17 

Der Runderlass d es Ministeriums für Bauen und Verkehr 
vom 11. Dezember 2009 (MBl. NRW. 2010 S. 3), d er zu
letzt durch Runderlass vom 8. Mai 2014 (MB l. NRW. 
S. 311) geä ndert word en ist, wird wie folgt geänd ert: 
1. In d er Einleitung werd en in Satz 1 d ie Wörter „Geset z 

vom 10. April 2014 (GV. NRW. S. 269 )" durch d ie Wör
ter „Gesetz vom 15 . November 2016 (GV. NRW. 
S. 97 0)" ersetzt. 

2. Nummer 5 .2 wird wie folgt geänd ert: 
a) In Satz 2 werd en d ie Wörter „d er Pflegestufe III" 

d urch die Wörter „d es Pflegegrad es 4" ersetzt. 
b) Im letzten Satz wird jeweils d ie Angabe „§ 15 A b

satz 3 Nummer 4" durch die Angabe „§ 15 A b
satz 3 Nummer 5 "  ersetzt. 

3. In Nummer 9 .2 Satz 1 werd en die Wörter „einer be
stimmten Pflegestufe" du rch die Wörter „eines be
stimmten Pflegegrad es" ersetzt. 

4. Dieser Runderlass tritt am Tag nach d er Veröffentli
chung in Kraft. 

2375 

- MBl. NRW. 2017 S. 83 

Erlass zur Änderung 
der Richtlinien zur Förderung 

von investiven Maßnahmen 
im Bestand in Nordrhein-Westfalen 

(RL Bestandslnvest) 
Rund erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr 
- IV.7 - 31 - 3/2017 -
vom 19 . Januar 2017 

Der Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr 
vom 26. Januar 2006 (MBL NRW. S. 15 6), der zuletzt 
d urch Runderlass vom 22. Januar 2015 (MB l. NRW. 
S. 118) geändert worden ist, wird wie fo lgt g eänd ert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: „Bauliche Maß

nahmen zur Modernisierung im Wohnungsbe
stand (Red uzierung von Barrieren, Verbesserung 
Einbruchschutz)'.' 

b) Nummer 5 wird wie folgt gefasst: „Bauliche Maß
nahmen zur Modern isierung im Wohnungsbe
stand (Verbesserung d er Energieeffi zienz, Verbes
serung Einbruchschutz und Wohnumfeld )'.' 

c) In Nummer 6 werden die Wörter „und Geltungs
dauer" gestrichen. 

d )  In d er Ü bersicht zur Anlage wird nach d em Wort 
„ Vertragsmuster" folgend e Nummer angefügt: 
„8 H inweisschild'.' 

2. Die Einleitung wird wie folgt geänd ert: 
a) Der Absatz 6 wird aufgehoben. 
b) Nach dem 1. A bsatz wird folgender Absatz einge

fügt: 
„Die Modern isierung des Bestands, insbesondere 
im H inblick auf die Reduzierung von Barrieren 

und die Verbesserung der Sicherheit am und im 
Gebäude, bleibt ein weiteres wichtiges woh
nungspolitisches Ziel, um für alle Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen Wohnqualitäten zu 
schaffen, d ie ein Wohnen mit Komfort in allen Le
benslagen und in jedem Alter ermöglichen. Dazu 
gehören barrierearme Standard s im Bestand 
ebenso wie Maßnahmen zum Schutz vor E in
bruch. Förd erfähig sind bauliche Maßnahmen in 
bestehend en Mietwohnungen, Eigenheimen und 
Eigentumswohnungen. Die Förderung erfolgt mit 
zinsverbilligten Darlehen ohne Einhaltung von 
Sozialbind ungen (Nummer 1 der Richtlinien). 

c) Der bisherige Absatz 2 wird A bsat z 3. 
d )  Der bisherige Absatz 3 wird A bsatz 4. 
e) Der bisherige Absatz 4 wird A bsatz 5 .  
f) Der bisherige Absatz 5 wird A bsatz 6. 
g) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird der H albsatz nach d em Wort 
„ Wohnungsbestände," gestrichen und d urch 
die Wörter „für d ie ein Bauantrag vor d em 1. 
Februar 2002 gestellt worden ist" ersetzt. 

bb) Nach Satz 3. werden folgend e Sätze einge
fü gt: 
„Außerdem sollen ab 2017 für Mietwohnun
gen auch verstärkt Maßnahmen zum Schutz 
gegen Einbruch sowie zur Verbesserung d es 
Wohnumfelds und d er Nahmobilität auf den 
Baugrund stücken durch Darlehen mit Til
gungsnachlässen (d .h. die Förderung erfolgt 
mit Sozialbind ungen) geförd ert werd en. Der 
Katalog d er förderfähigen Baumaßnahmen 
unter Nummer 5 wu rd e entsprechend erwei
tert." 

3. In Nummer 1 wird die Überschrift wie folgt gefasst: 
„Bauliche Maßnahmen zur Mod ernisierung im Woh
nungsbestand (Red uzierung von Barrieren, Verbesse
rung Einbruchschutz)'.' 

4. Nummer 1.1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werd en d ie Wört er „Zur Red uzierung 

von Barrieren in bestehend en Mietwohnungen 
und Eigenheimen sowie Eigentumswohnungen in 
Nord rhein- Westfalen gewährt das Land Darlehen 
aus Mitteln der NRW. BANK" d urch d ie Wörter 
„Zur Mod ernisierung d es Wohnungsbestand s in 
Nord rhein-Westfalen, insbesond ere zur Red uzie
rung von Barrieren und zur Verbesserung des Ein
bruchschutzes, gewährt das Land Darlehen aus 
Mitteln d er NRW. BANK für bauliche Maßnahmen 
in bestehend en Mietwohnungen und Eigenheimen 
sowie Eigentumswohnungen und auf d en zugehö 
rigen Grund stücken'.' ersetzt. 

b) In Satz 2 werd en nach d en Wörtern „demografi
schen Wandels" die Wörter „und eine Verbesse
rung d er Sicherheit am und im Gebäud e  sowie 
a uf dem zugehörigen Grund stück" eingefügt. 

c) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
„Durch die Baumaßnahmen soll möglichst allen 
Altersgruppen und insbesond ere auch älteren 
Menschen ein barrierearmes und sicheres Wohnen 
geboten werd en." 

5 .  Nummer 1.2.1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 wird nach d em Wort „Grund stück" die 

Angabe „." eingefügt und d ie Wörter „d ie dazu 
be itragen, die Barrierefreiheit im Sinne d er DIN 
18040 Teil 2: Wohnungen herzustellen." werden 
aufgehoben. 

c) Nach d em Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 
„Maßnahmen zur Red uzierung von Barrieren sol
len dazu beitragen, die Barrierefreiheit im Sinne 
d er DIN 18040 Teil 2: Wohnungen zu verbessern." 

d) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt ge
fasst: 
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„Im Vordergrund stehen d ie nachhaltige und be
wohnerorientierte Reduzierung von Barrieren 
und die Verbesserung des Einbruchschutzes." 

e) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 .  
f) In Satz · 4 Buchstabe j) wird nach dem Wort 

„Grundstücks" folgender Kl ammerzusatz einge
fügt: „( z.B. auch Schaffen barrierefreier Abstell
anlagen für Räder)'.' 

6. In Nummer 1.3.l wird das Wort „Baukosten" durch 
die Wörter „Bau- und Baunebenkosten" ersetzt. 

7. In Nummer 1.3.5 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Darlehen" die Wörter „wird auf volle hundert Euro 
aufgerundet" dµ rch die Wörter „ist auf zwei Nach
kommastellen zu runden" ersetzt. 

8. In Nummer 1.4 Satz 2 wird die Angabe „15 oder 20" 
durch die Angabe „15 ,  20 oder 25 " ersetzt. 

9 .  Nummer 1.5 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 2 wird aufgehoben. 
b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 
c) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3. 
d) In Satz 3 werden nach dem Wort „Mieterhöhungs

betrags" die Wörter „der Zinsvorteil aus dieser 
Fö rderung berücksichtigt wird (§ 5 5 9 a BGB)" 
durch die Wörter „Drittmittel gern.  § 5 5 9 a  BGB zu 
berücksichtigen sind" ersetzt. 

e) Der bisherige Satz 5 wird Satz 4 .  
f) In Satz 4 werden nach den Wörtern „im Rahmen 

der" die Wörter „Mitteilungsverpflichtungen gern .  
§ 5 5 5 c  BGB über die Inanspruchnahme von 
Wohnraumfördermitteln des Landes zu informie

ren" durch die Wörter „Ankündigungspflichten 
der Vermieterin oder des Vermieters gern . § 5 5 5 c  
BGB über die Inanspruchnahme von Wohnraum
fördermitteln des Landes zu informieren" ersetzt. 

10. Nummer 2.1.2 wird wie folgt geändert: 
Nach dem Wort „Pflege" wird die Angabe „(§ 71 
Abs. 2 SGB XI)" durch die Wörter „(§ 71 Abs. 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegever
sicherung - Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 19 94, 
BGBL I S. 1014, 1015 - SGB XI in der jeweils gelten
den Fassung)" ersetzt. 

11. Nummer 2.2.3 $ atz lwird wie folgt gefasst: 
„ Geförderte Pflegeeinrichtungen sollen besondere 
bauliche und funktionale Q ualitäten erreichen, die 
über die baulichen Anforderungen an Einrichtungen 
mit umfassendem Leistungsangebot gern. Wohn- und 
Teilhabegesetz ( WTG) vom 2. Oktober 2014 in d er je
weils geltenden Fassung (GV. NRW S. 625), insbeso n
d ere an die Wohnqualität gern . §§ 4 Abs. 6 .und 20 
WTG und §§ 6, 7 und 8 der Verordnung zur Durch
führung des Wohn- und Teilhabegesetzes ( Wohn- und 
Teilhabegesetz-Durchführu ngsverordnung - WTG 
DVO) vom 23. Oktober 2014 ( GV. NRW S. 686) hin
ausgehen: " .  

12. In Numme r 2.2.9 werden nach den Wörtern · „sowie 
des" die Wörter „Wohn- und Teilhabegesetzes ( WTG) 
und der Verordnung zur Durchführung des Wohn
und Teilhabegesetzes ( Wohn- und Teilhabegesetz 
Durchführungsverordnung- WTG DVO) vom 21. Ok
tober 2014 ( GV. NRW S. 65 6/SGV. NRW 820) bleiben 
unberührt" durch die Wörter „WTG und der WTG 
DVO in den jeweils geltenden Fassungen bleiben un
berührt" ersetzt. 

13. Nummer 2.2.10 wird aufgehoben. 
14 . In Nummer 2.3.6 werden nach dem Wort „Darlehen" 

die Wörter „wird auf volle hundert Euro aufgerun
det" durch die Wörter „ist auf zwei Nachkommastel
len zu runden" ersetzt. 

15 . Nummer 3.2.2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) Im 1. Spiegelstrich wird der Halbsatz nach dem 

Wort „Gebäudeformen" gestrichen. 
b) Im 6. Spiegelstrich werden nach dem Wort 

„Grundstücken" die Wörter „wie z.B.: Entsiege-

lung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung 
von H of- und Gartenflächen. Dazu zählen auch 
bauliche Anlagen auf dem Baugruhdst ück, die zur 
gemeinsamen Nutzung dienen ( z.B. Kinderspiel
plätze, Stellplätze und Verkehrsanlagen)" durch 
die Wörter „gern . Nr. 5 .2.3 i) und j)" ersetzt. 

16. In Nummer 3.3.1 wird das Wort „Baukosten" durch 
\:lie Wörter „Bau-tt nd Baunebenkosten" ersetzt. 

17. In Nummer 3.3.3 Satz 1 werden nach dem Wort „ver
bessert," die Wörter „kann das Darl ehen um bis zu 
35 Euro pro Q uadratmeter gestalteter Grundstücks
fläche erhöht werden, höchstens jedoch um 80 v.H. 
der anerkannten förderfähigen Bau:.. und Bauneben
kosten" durch die Wörter „können Maßnahmen nach 
Nummer 5 .2.3 i) und j) gefördert werden" ersetzt. 

18. In Nummer 3.3.4 werden nach dem Wort „Darlehen" 
die Wörter „wird auf volle hundert Euro aufgerun
det" durch die Wörter „ist auf zwei Nachkommastel
len zu runden" ersetzt. 

19 . In Nummer 3.4 wird in Satz 1 die Angabe „15 oder 
20" d urch die Angabe „15, 20 oder 25 " ersetzt. 

20. In Nummer 4. 2.1 Satz 4 werden die Wörter „der je
weils aktuellen EnEV" durch die Wörter „der Ener
gieeinsparverordnung (EnEV) vom 24 . Juli 2007 
( BGBI. I S. 15 19 ) in der jeweils geltenden Fassung" 
ersetzt. 

21. In Nummer 4 .3 Satz 3 werden nach dem Wort „Dar
lehen" die Wörter „wird auf volle hundert .Euro auf
gerundet" durch die Wörter „ist auf zwei Nachkom
mastellen zu runden" ersetzt. 

22. In Nummer 5 wird die Überschrift wie folgt gefasst: 
„Bauliche Maßnahmen zur Modernisierung im Woh
nungsbestand (Verbesserung der Energieeffi zienz, 
Verbesserung Einbruchschutz und Wohnumfeld)'.' 

23. In Nummer 5 .1 werden die Wörter „Zur nachhaltigen 
Verbesserung der Energieeffi zienz und verstärkten 
C02 -Einsparung im Wohnungsbestand" durch die 
Wörter „Zur Modernisierung des Wohnungsbestands 
(Verbesserung der Energieeffi zienz, Verbesserung des 
Einbruchschutzes und des Wohnumfelds)" ersetzt. 

24 . In Nummer 5 .2.1 wird folgender Satz angefügt: 
„Außerdem werd en Maßnahmen zur Verbesserung 
des Einbruchschutzes und zur Verbesserung d es 
Wohnumfelds gefördert." 

25 . Nummer. 5 .2.2 wird wie folgt geändert: 
a) Buchstabe a) wird wie folgt geändert: 

aa) I n  Satz 1 wird die Angabe „1. Januar 19 9 5 "  
durch die Angabe „1. Februar 2002" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Energien" 
folgende Wörter eingefügt: 
„sowie bei Maßnahmen zur Verbesserung des 
Einbruchschutzes und des Wohnumfelds'.' 

b) Bei Buchstabe b) werden nach den Wörtern 
„WFNG NRW" die Wörter „in der jeweils gelten
den Fassung" eingefügt. 

c) Bei Buchstabe d) werden vor den Wörtern „ein 
Energiegutachten" die Wörter „bei der Durchfüh
rung von Maßnahmen zur Verbesserung der Ener
gieeffi zienz" vorangestellt. 

26. Nummer 5 .2.3 wird wie folgt geändert: 
a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

In Buchstabe f) wird die Angabe „.''. gestrichen 
und es werden folgende Buchstaben angefügt: 
„g) Anbau eines barrierefreien Freisitzes ( Balkon, 

Terrasse, Loggia) 
h) Einbau von Sicherheitstechnik zum Schutz 

gegen Einbruch und zur Verbesserung der Si
cherheit am und im Gebäude ( s. auch Nr. 1.2. 1 
m)) 

i) Verbesserung oder Neugestaltung des Wohn
umfelds ( z.B. Q uartiersplätze, Spielplätze, 
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j) 

Bolzplätze, Bewe gu ngsfe lder) für Mietwoh
nu nge n auf dei n  Bau gru ndstück 
Verbe sseru ng oder Schaffung von alter native n 
barriere frei erreichbare n Nahmobilitätsange 
bote n für die Hausgemeinschaft (Mietwoh
nunge n) auf dem Bau gru ndstück (z.B. Abste ll
anlage n für (Laste n-)Fahrräder, Rollatore n, 
Kinderwage n)." 

b) Satz 3 wird aufge hobe n. 
27. In Nummer 5 .2.4 wird nach der Angabe „Nr. 5 .2.3" 

die Angabe „a) bis f)" e inge fügt. 
28. Nummer 5 .3 wird wie folgt ge ändert: 

a) Nach „Nummer 5 .3.3" werden die Nummer n: 
„5 .3.4 
Werde n Maßnahme n nach Nummer 5 .2.3 i) durch
ge führt, erhöht sich die Darle he nshöchstgrenze 
gern .  Nr. 5 .3.2 u m  2.000 Euro pro ge förderter 
Mietwohnung. 
5 .3.5 
Werde n  Maßnahme n  nach Num mer 5. 2.3 j) durch
geführt, erhöht sich die Dar le he nshöchstgre nze 
gern. Nr. 5 .3.2 u m  3.000 Euro pro geförderter 
Mie twohnu ng." 
e inge fügt. 

b) Die bisherige Nummer 5 .3.4 wird Nummer 5 .3.6. 
c) Nummer 5 .3.6 wird wie folgt ge fasst: 

„Das insgesamt berechne te Darle he n  ·ist auf zwe i  
Nachkommaste lle n zu runde n. Darle he nsbe träge 
unter 1. 5 00 Euro (Bagate llgre nze ) werde n  nicht 
bew illigt." 

29 . In Nummer 5 .4 Satz 1 wird die Angabe „15 oder 20" 
durch die Angabe „15, 20 oder 25 " erse tzt. 

30. Nummer 5 .5 wird wie folgt ge ändert: 
Die Angabe „15 oder 20" wird durch die Angabe „15, 
20 oder 25 " erse tzt. 

31. Nummer 5 . 5 .1 wird wie folgt ge ändert: 
a) Satz 2 w ird wie folgt gefasst: 

„Zur Ermittlu ng der Mie te kann der Ru nderlass 
de s MBWSV zu „Miete im öffe ntlich ge förderte n 
Wohnu ngsbau, II. BV, He izkoste nersparnis, Nach
weis der Energieeinsparung be i Moder nisieru ng 
(§ 11 Abs. 6, 7 II. BV; V V-II.BV Nr. 6.44 Ziff. 1)" 
vom 24 . Ju li 2012 (VIII.5 -64 22.3-4 32/12) herange 
zoge n  werde n." 

b) In Satz 3 wird die Angabe „5 .5 .3" durch die An
gabe „5 .5 .2 u nd 5. 5 .3" erse tzt. 

32. In Nummer 5 .5 .2 Satz 5 werde n  die Wörter „Rahme n  
von Contracting-Maßnahme n" durch die Wörter 
„ We ge von e ige nständig gewerblicher Lie feru ng von 
Wärme " ersetzt. 

33. In Nummer 5 .5 .7 werde n  die Wörter „Mitteilu ngs
pfl ichte n gern. § 5 5 5 c  BGB" durch die Wörter „An
kündigu ngspfl ichte n der Vermie terin oder des Ver
mieters gern .§ 5 5 5 c  BGB" erse tzt. 

34 . Nummer 6 wird wie folgt ge ändert: 
a) In der Über schrift werde n  die Wörter „ und Ge l.

tungsdauer" ge striche n. 
b) Die Angabe „22.01.2015 " w ird durch die Angabe 

„19 . Januar 2017 " ersetzt. 
35 . Die Anlage „Allgeme ine Be stimmunge n und Verfah

re nsrege lu nge n für Fördermaßnahmen nach de n 
Nummer n 1 bis 5 der Förderrichtlinie n" wird wie 
folgt ge ändert: 
a) In Nummer 2. 2 Satz 2 werde n  das Komma u nd 

die Wörter „we nn das be antragte Darle he n  zu 
samme n mit schon be ste he nde n  Darle he nsver
bindlichke ite n gege nüber der NRW. BANK 5 0.000 
Euro überste igt" ge striche n. 

b) In Nummer 3.6.4 wird die Angabe „." ge str iche n 
und das Wort „oder" e inge fügt. 

c) Nach Nummer 3.6.4 wird folge nde Nummer ange 
fügt: 
„3.6.5 
wenn die am Baugrundstück vor der Durchfüh
rung der Maßnahme dinglich ge sicherte n Verbind
lichke ite n (D arlehe nsre stschu ld) de n Wert de s 
Bau gru ndstücks u nd der ver we ndete n  Baute ile 
überschreite n. Die s gilt für Maßnahme n, bei de 
ne n e ine dingliche Sicherste llung vorgese he n  ist." 

d) Nummer 6.2 w ird wie folgt ge ändert: 
aa) Nach Satz 1 wird folge nder Satz e inge fügt: 

„Die Höhe de s Schuldverspreche ns u nd der 
H ypothek beme sse n sich nach der Höhe de s 
bewilligte n Darle he ns abzüglich der gewähr
te n Tilgungsnachlässe ." 

bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 
cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 .  

e )  In Nummer 6.3 w ird der Satz 2 au fge hobe n. 
f) Nummer 6.4 w ird wie folgt gefasst: 

„Bei der Förderu ng von se lbst ge nutztem Wohn
rau m  kann von einer dingliche n Sicherste llung 
abge se he n werden, wenn die Höhe de s Schu ldver
spre che ns und der H ypothe k 15 . 000 Euro nicht 
überschre ite n und die Förderempfängerin oder 
der Förderempfän ger keine we itere n Dar le he ns
verpfl ichtunge n ge ge nüber der NRW. BANK über
nomme n  hat bzw. über ne hme n  wird. Die Darle 
he nsne hmerin bzw. der Darle he nsnehmer müsse n 
sich der NRW. BANK ge ge nüber verpfli chte n, das 
Förderobjekt nicht mit Re chte n zu be lasten, die 
der Eintragung e iner H ypothe k  an der zum Zeit
pu nkt der Förderzu sage bereite n  Rangste lle ent
ge ge nste he n würde n." 

g) Nach Nummer 7 wird folge nde Nummer ange 
fügt: 
„8 Hinweisschild 

Be i Bau vorhabe n, die mit me hr als. 5 00. 000 Euro 
ge fördert werden, ist durch ein Hinweisschild 
(Minde stgröße DIN A3 oder vergleichbare Grö
ße n) an der Bauste lle auf die Förderu ng durch das 
Land Nordrhein- We stfale n u nd de n Bu nd hinzu 
we ise n. Das Hinwe issch ild ist an e iner gut sicht
baren Ste lle anzubringe n. Zu sätzlich zu de n Lo
gos de s für das Wohnu ngswese n  zu ständige n  Mi
nisteriums, de s Bu nde s u nd der NRW. BANK ist 
folgender Wortlau t aufzufü hre n: „Ge fördert au s 
Mitte ln de s Bu ndes  und der NRW. BANK." " 

36. Die ser Ru nderlass tritt mit Wirku ng v om 19 . Januar 
2017 in Kraft. 

- MBl. NRW 2017 S. 83 

791 

Richtlinien 
über die Gewährung von Billigkeitsleistungen 

und Zuwendungen 
zur Minderung oder Vermeidung von 

durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen 
Belastungen 

(Förderrichtlinien Wolf) 
Ru nderlass des Ministeriums für Klimaschutz, 

Umwe lt, La ndwirtschaft, 
Natur- u nd Verbraucher schu tz 

- III-4 - 615 .14 .01. 01 -
vom 3. Fe bruar 2017 

1 
Zielsetzung 

1.1 
Der Wolf (Canis lupus) ist in sein e hemalige s Verbre i
tu ngsge biet in Nordrhe in-We stfale n  zurückge ke hrt. 
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Durch europäisches Artenschutzrecht der R ichtlinie 
. 9 2/43/EWG des R ates vom 21. Mai 19 9 2  zur Erpaltung 

der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22. 07. 19 9 2, S. 7), zu
letzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17 /EU 
des R ates vom 13. Mai 2013 (ABl. L 15 8 vom 10. 6.2013, 
S. 19 3) sowie nationales Artenschutzrecht des Bundesna
turschutzgesetzes vom 29 . Juli 2009 (BGBL 1 S. 2542) in 
der jeweils geltenden Fassung ist das La!l d verpfli chtet, 
dem Wolf Schutz zu gewähren und sein Uberleben dau
erhaft zu sichern. 
Ziel ist es, durch de n Wolf verursachte Schäden zu ver
hindern oder zu verringern und damit die Akzeptanz der 
Wiederbesiedlung N ordrhein-Westfalens durch den Wolf 
zu erhö hen. Zu diesem Zweck gewährt das Land N ord
rhein-Westfalen Billigkeitsleistungen und Zuwendungen 
zur Vermeidung oder Minderung der mit der R ückkehr 
des Wolfes verbundenen wirtschaftlichen Belastungen. 
II 
Billigkeitsleistungen zur Minderung von durch den Wolf 
verursachten wirtschaftlichen Belastungen 

2.1 
Zweck, Rechtsgrundlage 

2.1.1 
Das Land N ordrhein-Westfalen gewährt Billigkeitsleis
tungen als freiwillige Zahlung zur Minderung der mit 
Wolfsübergriffen verbundene n  wirtschaftlichen Belas
tungen nach Maßgabe dieser R ichtlinien u nd auf Grund 
folgender N ormen in der jeweils geltenden Fassung: 

Verordnung (EU) N r. 1407 /2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. 
L 35 2 vom 24.12.2013, S. 1), 

- Ve rordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABl. L 35 2 vom 24. 12.2013, S. 9 )  und 

- § 5 3  der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der 
Bekannt machung vom 21. April 19 9 9  (GV. NR W. 
s. 67). 

2.1.2 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Billigkeitsleistung 
besteht nicht. Die Bewilligungsbehö rde entscheidet nach 
pfli chtgemäßem Ermessen im R ahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 
2.2 
Gegenstand der Billigkeitsleistung 

Die Billigkeitsleistung dient der Minderung von durch 
den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastungen 
durch den Ausgleich von Schäden an N utz- und Haustie
ren, einschließlich Jagd-, HerdenschU: tz- und Hütehun
den sowie mit dem Wolfsübergriff verbundenen Sach
schäden. 
2.3 
Empfängerinnen und Empfänger der Billigkeitsleistung 

Empfängerinnen und Emp fänger der Billigkeitsleistung 
sind natürliche Personen und juristische Personen des 
Privatrechts sowie Personengesellschaften mit landwirt
schaftlichen Haupt- oder N ebenerwerb. 
2.4 
Voraussetzungen für die Gewährung der Billigkeitsleis
tung 

2.4.1 
Billigkeitsleisturigen kö nnen unter folgenden Vorausset
zungen gewährt werden: 
2.4.1.1 
Außerhalb eines bekannt gegebenen Wolfsgebiets (nach 

. Nummer 3.4.1), wenn 
a) zu einem Schaden, der grundsätzlich innerhall? von 

24 Stunden nach Kenntnisnahme der Halterin oder 
des Halters dem Landesamt für Natur, U mwelt und 

Verbraucherschutz N ordrhein-Westfalen (LANUV) 
oder einer oder einem vom LANUV bestellten regio
nalen Wolfsberaterin oder Wolfsberater zu melden ist, 
eine amtliche R issprotokollierung. erfolgt ist, 

b) bei einer amtlichen Feststellung, die durch das LA
NUV erfolgt, der Wolf eindeutig als Verursacher fest
gestellt wurde oder mit hoher Wahrscheiri lichkeit als 
Verursacher nicht ausgeschl ossen werden kann sowie 

c) eine amtliche Wertermittlung durch di e untere Veteri-
närbehö rde erfolgt ist. 

2.4.1.2 
Innerhalb eines bekannt gegebenen Wolfsgebiets, wenn 
die Voraussetzungen der Nummer 2.4.1.1 vorliegen und 
bei der Haltung von Schafen, Ziegen und Gehegewild 
vor dem Schadenseintritt folgender Grundschutz b e
stand: 
a) ein mindestens 9 0  Zentimeter hohes stromführendes 

Elektronetz oder ein Zaun mit · mindestens fünf 
stromführenden Litzen (untere stromführende Litze 
maximal 20 Zentimeter über dem Boden), die jeweils 
über eine Spannung von mindestens 2, 5 Kilovolt und 
2 Joule Entladungsenergie sowie einen Untergrabe
schutz verfügen, oder 

b) ein stationärer Zaun von mindestens 120 Zentimeter 
Hö he mit eine m Untergrabeschutz (mit einem boden
gleichen Spanndraht oder stromführender Litze) oder 

c) für Gehegewild ein mindestens 180 Zentimeter hohes 
Knotengitter oder Maschendrahtzaun mit jeweiligem 
Untergr� beschutz. 

In einer Übergangszeit von einem Jahr nach Bekannt
gabe eines Wolfsgebiets kann ein Schaden auch ohne ei
nen entsprechenden Grundschutz ausgeglichen werden. 
2;4.2 
Billigkeitsleistungen erfolgen nur, wenn und soweit die 
wirtschaftlichen Nachteile nicht von Dritte n ausgegli
chen oder unterstützt werden. 
2.5 
Umfang und Höhe der Billigkeitsleistung 

2.5.1 
Umfang der Billigkeitsleistung 

2.5.1.1 
Billigkeitsleistungen werden gewährt für 
a) den amtlich ermittelten Marktwert der durch den 

Wolf direkt getö teten N utz- und Haustiere (ein
schließlich der Jagd-, Herdenschutz- und Hütehunde) 
sowie der infolge eines Wolfsübergriffs später veren
deten oder aus Tierschutzgründen getö teten Nutz
und Haustiere (einschließlich der Jagd-, Herden
schutz- und Hütehunde) sowie der Verluste durch 
Verwerfen, 

b) die Ausgaben für eine n Tierarzt im Fall der Behand
lung oder Einschläferung verletzter Tiere einschließ
lich der Kosten für Medikamente, 

c) die. Ausgaben für die Tie rkö rperbeseitigung ein
schließlich der Transportkosten, 

d) Sachschäden, die durch einen Wolfsübergriff an Zäu
nen und Schutzvorrichtungen entstanden sind, sowie 

e) die Ausgaben für die Untersuchung von tot aufgefun
denen Tieren durch das Chemische und Veterinärun
t ersuchungsamt. 

Die Ausgaben zu den Buchstaben b bis e sind durch Ori
ginalbelege nachzuweisen. 
2.5.1.2 
Billigkeitsleistungen werden nicht gewährt 
a) für sonstige direkte oder indirekte Sach- und Perso

nenschäden, die über die in N ummer 2. 5 .1.1 genimn
ten wirtschaftlichen Belastungen hinausgehen, 

b) für Umsatzsteuerbeträge, die die Empfängerin oder 
der Empfänger nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes 
in der Fa ssung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl. 1 S. 386) in der jeweils geltenden Fassung 
als Vorsteuer abziehen kann. 
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2.5.2 
Höhe der Billigkeitsleistung 

Die Billigkeitsleistung beträgt 100 Prozent der in Num
mer 2.5 .1.1 aufgeführten wirtschaftlichen Nachteile. 
2.6 
Verfahren 

2.6.1 
Antragsverfahren 

Der Antrag auf Gewährung der Billigkeitsleistung ist bei 
der Bewilligungsbehörde nach dem dort vorliegenden 
Muster einschließlich der beizufügenden Unterlagen zu 
stellen. Der Antrag ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Mitteilung der amtlichen Feststellung nach Num
mer 2.4.1.1 Buchstabe b zu stellen. 

2.6.2 
Bewilligungsverfahren 

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung. Die Be
willigung erfolgt auf Antrag mit schriftlichem Bescheid. 

2.6.3 
Auszahlungsverfahren 

Die Auszahlung der Billigkeitsleistung erfolgt durch die 
Bewilligungsbehörde nach Prüfung der Antragsunterla
gen. 
III 

Zuwendungen zur Vermeidung von wirtschaftlichen Be
lastungen durch den Wolf 

3.1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

3.1.1 
Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt Zuwendungen 
für Maßnahmen zur Vermeidung von Wolfsübergriffen 
nach Maßgabe dieser Richtlinien und auf Grund folgen
der Normen in der jeweils geltenden Fassung: 

- Verordnung (EU) Nr. 1407 /2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABL 
L 35 2 vom 24.12.2013, S. 1), 

- Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 
18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im 
Agrarsektor (ABL L 35 2 vom 24.12.2013, S. 9 )  und 

- Runderlass des Finanzministeriums „Verwaltungs
vorschriften zur Landeshaushaltsordnung" vom 30. 
September 2003 (MBL NRW. S. 125 4). 

3.1.2 
Ein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflicht
gemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren Haus
haltsmittel. 
3.2 
Gegenstand der Förderung 

Die Zuwendung dient der Vermeidung wirtschaftlicher 
Belastungen durch den Wolf durch Gewährung von Zu
wendungen für . Präventionsmaßnahmen bei Schafen, 
Ziegen und Gehegewild. 
3.3 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungs
empfänger 

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän
ger sind natürliche Personen und juristische Personen 
des Privatrechts sowie Personengesellschaften mit land
wirtschaftlichen Haupt- oder Nebenerwerb. 

3.4 
Zuwendungsvoraussetzungen 

3.4.1 
Zuwendungen werden nur für Maßnahmen nach den 
Nummern 3.5 .5 .1 und 3. 5 .5 . 2  in einem Wolfsgebiet ge
währt. Ein Wolfsgebiet wird bei einer festen Ansiedlung 

von Wölfen festgelegt, das heißt erst wenn territoriale 
Einzelwölfe, Paare oder Wolfsrudel über die Dauer von 
einem halben Jahr mehrfach in einem Gebiet nachgewie
sen werden können. Die Feststellung erfolgt durch das 
LANUV auf der Grundlage der Verwaltungsgrenzen der 
Kreise und kreisfreien Städte. Die Kart� mit der aktuel
len Abgrenzung wird auf der Internetseite des LANUV 
bekannt gegeben. 

3.4.2 
Zuwendungen erfolgen nur, wenn und soweit zuwen
dungsfähige Sachverhalte nicht von Dritten ausgegli
chen oder unterstützt werden. 

3.5 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

3.5.1 
Zuwendungsart: Projektförderung. 

3.5.2 
Finanzierungsart: Anteilfinanzierung. 

3.5.3 
Form der Zuwendung: Zuschuss. 

3.5.4 
Höhe der Zuwendung 

3.5.4.1 
Die Zuwendung beträgt 80 Prozent der zuwendungsfähi
gen Ausgaben. 

3.5.4.2 
Zuwendungen unterhalb von 200 Euro werden nicht ge
währt. 

3.5.5 
�uwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähig sind 

3.5.5.1 
Ausgaben zur Sicherung von Tierhaltungen von Schafen 
und Ziegen sowie von Gehegewild durch Anschaffung 
beziehungsweise Optimierung von bestehenden Stan
dardschutzzäunen nebst Zubehör (insbesondere Weide
zaungerät und Akku): 

a) ein mindestens 9 0  Zentimeter hohes stromführendes 
Elektronetz oder ein Zaun mit mindestens fünf 
stromführenden Litzen (untere stromführende Litze 
maximal 20 Zentimeter über dem Boden), die jeweils 
über eine Spannung von mindestens 2, 5 Kilovolt und 
2 Joule Entladungsenergie sowie einen Untergrabe
schutz verfügen, 

b) ein stationärer Zaun von mindestens 120 Zentimeter 
Höhe mit einem Untergrabeschutz (mit einem boden
gleichen Spanndraht oder stromführender Litze) oder 

c) die Erhöhung und Verstärkung eines mindestens 9 0  
Zentimeter hohen Elektronetzes, Litzenzaunes oder 
stationären Maschendrahtzaunes durch Anbringung 
von Breitbandlitzen („Flatterband'; 30 Zentimeter 
über dem Zaun) auf einer Höhe von mindestens 120 
Zentimeter sowie 

d) für Gehegewild ein mindestens 180 Zentimeter hohes 
Knotengitter oder Maschendrahtzaun mit jeweiligem 
U ntergrabeschutz. 

3.5.5.2 
Ausgaben zur Anschaffung und Ausbildung von geeigne
ten Herdenschutzhunden (zum Beispiel Pyrenäen
Berghund oder Maremmano-Abruzzese). 
3.5.5.3 
Das für Naturschutz zuständige Ministerium kann bei 
Bedarf die Förderung von Präventionsmaßnahmen für 
weitere Tierarten zulassen. 

3.5.6 
Nicht zuwendungsfähig sind 

a) Folgekosten (Personal- und Sachausgaben) für Auf
bau und Unterhaltung der Präventionsmaßnahmen, 

b) Folgekosten für Futter, Hundesteuer, Versicherung und 
Tierarzt, 
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c) Umsatz ste ue rbeträge , die die Zuwe ndungse mpfänge 
rin ode r de r Zuwe ndungsempfänge r nach § 1 5  des 

. Umsatz ste uerge setzes  in de r Fassung de r Be kanntma- · 
chung vom 21. Fe bruar 2005 (BGBL I S. 386) in de r 
jewe ils ge lte nde n Fassung als Vorste ue r  abz ie he n  
kann. 

3.6 
Verfahren 

3.6.1 
Antragsverfahren 

De r A ntrag auf Ge währung de r Zuwe ndung ist be i de r 
Be willigungsbe hörde nach dem dort vorlie ge nde n Mus
te r e inschlie ßlich de r be iz ufüge nde n Unte rlage n z u  ste l
le n. 
3.6.2 
Bewilligungsverfahren 

3.6.2.1 
Be willigungsbe hörde ist die Bez irksre gierung. 
3.6.2.2 
Die Be willigung e rfolgt auf Antrag mit schriftliche m Zu
we ndungsbesche id. Vor de r Be willigung darf nicht mit 
de r Maßnahme begonne n we rde n. 
3.6.3 
Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 

Die Ausz ahlung de r Zuwe ndun g ist mit de r de m Zuwen
dungsbe sche id beige fügte n Zahlungsanforderung be i de r 
Be willigungsbe hörde anz uforde rn. 
3.6.4 
Verwendungsnachweisverfahren 

De r Nachwe is de r ve rwe nde te n Mitte l ist unte r Ve rwe n-
. dung de s Grundmuste rs 3 „An lage 4 z u  Numme r 10.3 

VVG" de s Teils II z u  § 44 de r Ve rwaltungsvorschrifte n 
z ur Lande shaushalts ordnung ge ge nübe r de r be willige n
de n Ste lle z u  führe n. Im Sachbe richt ist die Ve rwe ndung 
de r Zuwe ndung im Einze lne n konkre t darz uste lle n. 
De m Ve rwe ndungsnachweis sind die Originale de r Re ch
nungsbe le ge für die z ahlen mäßig nachz uweise nde n  Posi
tione n beiz ufüge n. Barz ahlunge n  sind. durch Q uittung, 
unbare Zahlunge n durch Buchungsbe le ge (Kontoaus
z üge ) nachz uwe ise n. 
3.6.5 
Zu beachtende Vorschriften 

Für die Be willigung, Ausz ahlung und Abre chnung de r 
Zuwe ndung sowie für de n Nachwe is und die Prüfung de r 
Ve rwe ndung und die ge ge be nenfalls e rforde rliche Aufhe 
bung de s Zuwe ndungsbe scheide s und die Rückforde rung 
de r ge währte n Zuwe ndung ge lte n die Ve rwaltungsvor
schrifte n  z u  § 44 de r Lande shaushaltsordnung, soweit 
nicht in diese n  Förderrichtlinie n abweiche nde Be stim
munge n ge troffe n we rde n. 
4 
Inkrafttreten 

Die se r Runde rlass tritt am Tag nach de r Ve röffe ntlichung 
in Kraft und mit Ablauf de s 31. Deze mbe r 2021 auße r 
Kraft. 

- MBl. NRW. 2017 S. 85 

II. 

Ministerium für Inneres und Kommunales 

Ideenmanagement NRW 
Be kanntmachung de s Ministe riums 

für Inne res und Kommunale s 
vom 2. Fe bruar 2017 

D ie Ausschüsse für das Idee nmanage me nt NRW habe n in 
de r Zeit vom 1. Januar 2016 bis· 31. Deze mbe r 2016 die 
nachste he nd aufgeführten Ve rbe sserungsvorschläge als 
für die Lande sverwaltung nütz lich ane rkannt und be 
lohnt: 

6497 
-,-
Ve rbe sse rung im Geschäftsbe re ich de r Fi nanz ve rwaltung 
Nordrhein-Westfale n, 
Ve rbe sserung Muste rvordruck Einspruchse ntscheidung 
605 /147-03, Variante 2004 (verfriste ter  Einspruch) 
25 0 Euro 

677 1  
Jonas Saßmannshause n 
Ve rbesse rung im Ge schäftsbe re ich de r Finanz ve rwaltung 
Nordrhe in-We stfale n, 
Änderung/Verbe sserung de s landesweit"e n ETV-Vordrucks 
101/034 (Vordruck de r Fi nanz ve rwaltung) 

- ,-

6978 
Linda Asbach, Sarah Ashouriha, Me lanie Bohne n, Kath
rin Cläre n, Frank Dötsch, 
Petra Krings, Lothar Nienhu yse n, Martin Pe rnak 
Ve rbe sse rung im Ge schäftsbe reich de r Lande sve rwal-' 
tung Nordrhein-We stfale n ' 

- ,-

69 9 1  
-,-
Ve rbe sse rung im Ge schäftsbe re ich de r Finanzverwaltung 
Nordrhein-We stfale n, 
Fe stse tz ungsnahe Date n (A ngabe n z ur Be hinde rung) 
- ,-

705 9  
Be nno Krause 
Ve rbe sse rung im Ge schäftsbere ich der Polizei Nord
rhe in-Westfale n, 
Entwicklung de r Software SISA z ur Täte re rmittlung im 
Sk ype -Netz we rk 
- ,-

7 200 
Kathar:ina Küste r 
Ve rbe sse rung im Ge schäftsbe re ich de r Polizei Nord
rhein-We stfale n, 
Aufklärungs- und Maßnahme nformular im Falle polizei
lich zu treffe nde r Maßnahme n be i Ausbruch einer Tie r
se uche 
- ,-

7 220 
- ,-
Ve rbe sse rung im Ge schäftsbe reich de s Ministe riums für 
Wirtschaft, Ene rgie , Industrie , Mitte lstand u nd Hand
we rk Nordrhein-We stfale n, 
Kontrollbuch Dräge r z ur Ve rwaltung de r Me ssge rätdate n 
bei de r Prüfung von Ate malkoholme ssge räte n  bei de r 
Firma Dräger  (Eichabfertigungsste lle ) 
- ,-
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7 263 
Frank Surma, Gerit Grotholt mann 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Bauen, Wohnen, St adt ent wickl ung und Verkehr Nord
rhein-West fal en, 
Referenzierung von Digit al fot os auf das klassi�che St ra
ßennet z (BAB, B, L und K) mittels vorhandenen Web
Services 

- ,-

7 275  
- ,-
Verbesserung im Geschäft sbereich der Finanzverwalt ung 
Nordrhein-West falen, 
Versand von Beschein igung „Aufschub der Nachversi
cherung in der geset zlichen Rent enversicherung" durch 
das LBV ohne Briefkuvert 

- ,-

7 284 
Ra iner Janß en 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Wirtschaft, Energie, Indust rie, Mitt elst and und Hand
werk Nordrhein-West falen, 
Verbesserung der Arbeit sbedingungen bei Inkl inomet er
messungen 

- ,-

7 300 
Mart in Fischer 
Verbesserung im Geschäftsbereich de s Minist eriums für 
Bauen, Wohnen, St adt ent wickl ung und Verkehr Nord
rhein-Westfal en, 
Excel -Programm paket zur Pl anung der Ent wässerung 
von Aut obahnen, Bundes- und Landst raßen 
1.25 0 Euro 

7 308 
- ,-
Verbes serung im Geschäftsbereich der Pol izei Nord- · 
rhein-Westfal en, 
Anpassung des WE-Mel dewesens der Polizei NRW 

- ,-

7 310 
Udo Keßler 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Finanzverwalt ung 
Nordrhein-Westfalen, 
Berechnungshilfe zur Kaufpreisaufteilung nach der 
Rest wertmet hode 
1.25 0 Euro 

7 319 
- ,-
Verbesserung im Geschäftsbereich der Pol izei Nord
r hein-West fal en, 
Überset zungshilfe für ausl ändische Verkehrst eilnehmer 
bei Durchführung eines Alkoholt ests mit dem Dräger 
Evident ial 7 110 
- ,-

7328 
Gerit Grot holt mann 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Bauen, Wohnen, St adt ent wickl ung und Verkehr Nord
rhein-West fal en, 
Ent wicklung, Einführung und Bet reuung der Software 
„Ge.ri.tex" al s Abl öse von „Texi" 

- ,-

7345 
Lars Wessels 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Bauen, Wohnen, St adt ent wickl ung und Verkehr Nord
rhein-West fal en, 
Rücken und Schult ern schonendes Entnehme n der Lkw
Bordwand 
7 5 0  Euro 

7357 
St ephanie Armbrüster, Dirk Krüger 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Bauen, Wohnen, St adt ent wickl ung und Ver kehr Nord
rhein-West fal en, 

- ,-

7383· 
C hrist ian Lux 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Wirt schaft, Energie, Indust rie, Mitt elstand und Hand
werk Nordrhein-Westfal en, 
Excel-Formblatt al s Prüfprot okoll für die Eichung von 
Messanlagen der Firma Flow Inst ruments 
- ,-

7388 
St efan Frericks, Pet er Pfand 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Finanzverwalt ung 
Nordrhein-West falen, · 

Der Mailverteil er SD ist ein Excel Tool , welches durch 
Makros gesteue rt wird. 
1 .800 Euro 

7414 
Markus Rat h 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Finanzverwalt ung 
Nordrhein-West falen, 
Verwend ung des Addit ivs Grot amar 82 in l angeseigenen 
Net zersat zanl agen 
- ,-

7446 
- ,-
Verbesserung im Geschäft sbereich der Polizei Nord
rhein-West falen, 
Warn- und Informationsdienst NRW 

- ,.-

745 2 
Al exander Schramke 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Famil ie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport Nordrhein
West falen, 
Einführung eines Tool s zur Bearbeit ung von Kl einen An
fragen 

- ,-

7467 
Guido de Roos 
Verbesserung im Geschäftsbereich des Minist eriums für 
Bauen, Wohnen, 
St adt entwickl ung und Verkehr Nordrhein-Westfal en, 
Nacht ragsmel dung f. d. C ont roll ing-Syst em-Bundesfern
st rassen „CSBF" 
9 00 Euro 
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7482 
Oliver Lo ho ff 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Po lizei No rd 
rhein-Westfalen, 
Bro wserbasierte Kartenapp zur Lagevisualisierung 
-,-

7 5 19 
Matthias Eilenbro ck 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Finanzverwaltung 
No rdrhein-Westfalen, , 

Rechner für den Kirchensteuerrücktrag bei Altjahren 
- ,-

7 5 20 
Matthias Eilenbrock 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Finanzverwaltung 
No rdrhein-Westfalen, 
Erstellung einer Pro grammverknüpfung des Pro gramms 
Zoo mIT im Windo ws Startmenü 
- ,-

7 5 88 
Jens Hartmann 
Verbesserung im Geschäftsbereich der Finanzverwaltung 
No rdrhein-Westfalen, 
,Null' -Meldungen bei Bedarfsabfragen im Einkaufskata
lo g 
200 Euro 

- MBL NRW. 2017 S. 88 

III. 

Landeswahlleiter 

Wahl zum 19. Deutschen Bundestag 
Bekanntmachung des La ndeswahlleiters 

- 111 - 35 .04.05 -
vo m 2. Februar 2017 

Aufforderung zur Einreichung von Landeswahlvorschlä
gen (Landeslisten) 

Der Bundespräsident hat durch Ano rdnung vo m 23. Ja
nuar 2017 (BGBl. I S. 74 ) den 24. September 2017 als 
Wahltag für die Wahl zum 19 . . Deutschen Bundestag be
stimmt. Der Landeswahlleiter fo rdert hiermit gemäß 

§ 32 der Bundeswahlo rdnung (BWO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vo m 19 . April 2002 (BGBL I S. 1376), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Vero rdnung vo m 13. 
Mai 2013 (BGBL I S. 125 5 )* auf, Wahlvo rschläge für die 
Wahl nach Landeslisten möglichst frühzeitig einzurei
chen und gibt hierzu Fo lgendes bekannt: 
1 
Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen 

Fü r die Wahl zum 19 . Deutschen Bundestag am 24. Sep
tember 2017 können Wahlvo rschläge für die Wahl nach 
Landeslisten f ür das Land No rdrhein-Westfalen beim 
Landeswahlleiter für das Land Nordrhein-Westfalen 
Ministerium für Inneres und Kommunales 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstraße 62-80, Zimmer D 0526 · 
40217 Düsseldorf 
(Postanschrift: 40190 Düsseldorf) 

• Änderungen des Bundeswahlgesetzes und der Bundeswahlordnung 
werden nach ihrem Inkrafttreten unverzüglich bekannt gemacht. 

bis zum 17. Juli 2017, 18.00 Uhr, schriftlich eingereicht 
werden (§ 19 des _Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fas
sung der Bekanntmachung vo m 23. Juli 19 9 3  (BGBL I 
S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge
setzes vo m 3. Mai 2016 (BGBL I S. 1062)* . 
2 
Wahlvorschlagsrecht 

Landeslisten können nur vo n Parteien eingereicht wer
den (§ 27 Abs. 1 Satz 1 BWG). Eine Partei kann in jedem 
Land nur eine Landesliste einreichen (§ 18 Ab s. 5 B WG). 
3 
Inhalt und Form der Wahlvorschläge 

Die Landesliste so ll nach dem Muster der Anlage 20 der 
BWO eingereicht werden. 
Sie muss enthalten 
3.1 
den Namen der einreichenden Partei und, so fern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
3.2 
Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburts
datum, Geburtso rt und Anschrift (Hauptwo hnung) -
Straße, Hausnummer, Po stleitzahl, Wohno rt - der Bewer
berinnen und Bewerber (§ 39 Abs. 1 BWO). 
Die Namen der Bewerberinnen und Bewerber müssen in 
erkennbarer Reihenfo lge aufgeführt sein (§ 27 Abs. 3 
BWG). Bewerberinnen und Bewerber können nur in ei
nem Land und hier nur in einer Landesliste vo rgeschla
gen werden. I n  einer Landesliste kann nur benannt wer
den, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erklärt hat; 
die Zustimmung ist unwiderruflich (§ 27 Abs. 4 BWG). 
Als Bewerberinnen und Bewerber einer Partei könne n in 
einer Lande sliste nur Perso nen benannt werden, die 
wählbar sind (§ 15 BWG) und in einer Mitgliederver
sammlung oder in einer beso ndere n  oder allgemeinen 
Vertreterversamm lung in geheimer Abstimmung hierzu 
gewählt wurden und die nic ht Mitglied einer · anderen 
Partei sind (§ 27 Abs. 5 i.V.m. § 21 Abs. 1 und Abs. 3 
BWG). 
Zur Wahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Landes
listen für das Land No rdrhein-Westfalen sind nur Par
teimitglieder berechtigt, die in No rd rhein-Westfalen 
nach § 12 BWG wahlberechtigt sind. 
D ie Wahlen der Vertreterinnen und Vertreter für die Ver
treterversammlungen dürfen frühestens 29 Mo nate nach 
Beginn der Wahlperio de, d.h. frühestens ab 23. März 
2016, stattgefunden haben (§ 27 Abs. 5 i.V. m. § 21 Abs. 3 
BWG). Die Aufstellung der Landeslisten darf frühestens 
32 Mo nate nach Beginn der Wahlperiode, d. h. frühestens 
ab 23. Juni 2016, stattgefü nden haben (§ 27 Abs. 5 i.V. m. 

§ 21 Abs. 3 BWG). Das Nähere über die Wahl der Vertre
terinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung, 
über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mit
glieder- o der Vertreterversa mmlung so wie über das Ver
fahren f ür die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber 
regeln die Parteien durch ihre Satzungen (§ 27 Abs. 5 
i.V.m. § 21 Abs. 5 BWG). 
4 
Vertrauenspersonen 

I n  jeder Landesliste so llen eine Vertrauensperso n und 
eine stellvertretende Vertrauensperso n bezeichnet wer
den (§ 27 Abs. 5 i.V. m. § 22 Abs. 1 Satz 1 BWG, § 39 
Abs. 1 Satz 3 BWO). Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die 
erste unterzeichnende Perso n als Vertrauensperso n, die 
zweite als ste llvertretende Vertrauensperso n. So weit im 
BWG nichts anderes bestimmt ist, s ind nur die Vertrau
ensperson und die stellvertretende Vertrauensperso n, 
jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zur 
Landesliste abzugeben und entgegenzunehmen (§ 27 
Abs. 5 i.V.m. § 22 Abs. 2 BWG). Die Vertrauensperso n 
und die stellvertretende Vertrauensperson können durch 
schriftli che Erklärung der Mehrheit der Unterzeichne
rinnen und Unterzeichner der Landesliste gegenüber 
dem Landeswahlleiter abberufen und durch andere er
setzt werden (§ 27 Abs. 5 i.V. m. § 22 Abs. 3 BWG). 
Zur Erleichterung der Ko mmunikatio n  mit dem Landes
wahlleiter empfi ehlt es sich, zu Vertrauensperso nen und 
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stellvertretenden Vertrauenspersonen der Landeslisten 
für das Land Nordrhein-Westfalen vorrangig Personen 
zu bestimmen, die in Düsseldorf oder in der näheren 
Umgebung wohnen. Ebenso empfiehlt sich die Angabe 
einer E-Mail-Adresse. 

5 
Unterz�ichnung der Landeslisten 

Die Landesliste für das Land Nordrhein-Westfalen muss 
von mindestens drei Mitgliedern des nordrhein-westfäli
schen Landesvorstandes der Partei, darunter dem bzw. 
der Vorsitzenden oder deren bzw. dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unter
zeichnet sein. Hat eine Partei im Land Nordrhein-West
falen ' keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so muss die Landesliste von min
destens je drei Mitgliedern - darunter dem bzw. der Vor
sitzenden oder deren bzw. dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter - der Vorstände der nächst niedrigeren Ge
bietsverbände, die im Bereich des Landes Nordrhein
Westfalen liegen, persönlich und handschriftlich unter
zeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden 
Vorstandes genügen, wenn dieser innerhalb der Einrei
chungsfrist eine schriftliche, dem Satz 1 des § 39 Abs. 2 
BWO entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten 
Vorstände beibringt (§ 27 Abs. 1 Satz 2 BWG, § 39 Abs. 2 
BWO). 

6 
Beteiligungsanzeige 

Parteien, die im Bundestag oder in einem Landtag seit 
deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahl
vorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge
ordneten vertreten waren, können eine Landesliste mir 
einreichen, wenn der Bundeswahlausschuss ihre Partej
eigenschaft festgestellt hat. Zu diesem Zweck müssen 
diese Parteien dem 

Bundeswahlleiter 
Statistisches Bundesamt 
65180 Wiesbaden 

spätestens am Montag, 19. Juni 2017, ihre Beteiligung an 
der Wahl schriftlich angezeigt haben (§ 18 Abs. 2 BWG). 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich 
die Partei an der Wahl beteiligen will. 

Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des 
Bundesvorstandes, darunter dem bzw. der Vorsitzenden 
oder deren bzw. dessen Stellvertreterin oder Stellvertre
ter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt an die 
Stelle des Bundesvorstandes der Vorstand der jeweils 
obersten Parteiorganisation. 

Der Anzeige sind die schriftliche Satzung und das 
schriftliche Programm der Partei sowie der Nachweis 
über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes bei
zufügen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, da!:!S die 
Anzeige gemäß § 18 Abs. 2 BWG nicht durch die Über
sendung der Unterlagen (§ 6 Abs. 3 Parteiengesetz) er
setzt wird, also unabhängig von diesen Mitteilungen ge
boten ist. 

Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 7. Juli 
2017 fest, 

6.1 
welche Parteien im Bundestag oder in einem Landtag 
seit deren letzter Wahl auf Grund eigener Wahlvor
schläge ununterbrochen vertreten waren, 

6.2 
welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt ha
bep., für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind. 

Zu der Sitzung des Bundeswahlausschusses über die 
Feststellung der Parteieigenschaft werden die Vereini
gungen, die ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt ha
ben, vom Bundeswahlleiter eingeladen. Die Feststellung 
des Bundeswahlausschusses macht der Bundeswahlleiter 
im Bundesanzeiger öffentlich bekannt. Sie ist für alle 
Wahlorgane verbindlich. 

Soweit Parteien durch die Entscheidung des Bundes
wahlausschusses an der Einreichung von Wahlvorschlä
gen gehindert sind, ist binnen vier Tagen nach Bekannt-

gabe für die · Parteien und Vereinigungen eine Be� 
schwerde zum Bundesverfassungsgericht möglich (§ 18 
Abs. 4a Satz 1 BWG). 

7 
Unterstützungsunterschriften 

Die Landeslisten der Parteien nach § 18 Abs. 2 BWG, de
ren Parteieigenschaft nach einer Beteiligungsanzeige 
vom Bundeswahlausschuss festgestellt worden ist, müs
sen außerdem von mindestens 2.000 nordrhein-westfäli
schen Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein (§ 27 Abs. 1 Satz 2 BWG). Die Wahl
berechtigung der unterzeichnenden Personen muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei 
Einreichung der Landesliste nachzuweisen (§ 27 Abs. _1 
Satz 3 BWG). Die Unterschriften sind auf amtlichen 
Formblättern nach Anlage 21 BWO zu erbringen (§ 39 
Abs. 3 i.V.m. § 34 Abs. 4 Nr. 2 bis 5 BWO). 

Die Formblätter werden auf Anforderung vom Landes
wahlleiter kostenfrei geliefert, sobald die Landesliste 
aufgestellt ist (§ 39 Abs. 3 Satz 2 BWO). Bei der Anforde
rung ist der Name der Partei, die die Landesliste einrei
chen will, und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen
det, auch diese anzugeben (§ 39 Abs. 3 Satz 3 BWO). 

Die Wahlberechtigten, die eine Landesliste unterstützen, 
müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vornamen, Tag der Geburt und An
schrift (Hauptwohnung) - Straße, Hausnummer, Postleit
zahl und Wohnort - der unterzeichnenden F'erson sowie 
der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Für jede unter
zeichnende Person ist auf dem Formblatt nach Anlage 21 
BWO eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des je
weiligen Wohnortes beizubringen, dass sie in Nordrhein
Westfalen wahlberechtigt ist. Die Bescheinigung kann 
auch als Einzelbescheinigung nach dem Muster der An
lage 21 BWO gesondert erteilt werden. Sie wird kosten
frei erteilt. 

Einzelbescheinigungen des Wahlrechts sind vom Wahl
vorschlagsträger vor der Einreichung der Landesliste 
mit den Unterstützungsunterschriften zu verbinden. 

Wahlberechtigte können nur eine Landesliste unter
zeichnen. Landeslisten dürfen erst nach Aufstellung der 
Bewerberinnen, und Bewerber unterzeichnet werden; 
vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 39 
Abs. 3 Satz 5 i.V.m. § 34 Abs. 4 Nr. 5 BWO). 

Das Erfordernis zusätzlicher Unterschriften nach § 27 
Abs. 1 Satz 2 BWG gilt nicht für Landeslisten von Par
teien nationaler Minderheiten (§ 27 Abs. 1 Satz 4 BWG). 

Nicht ordnungsgemäß erlangte Unterschriften werden 
gegebenenfalls als ungültig gewertet. Insoweit kann auch 
strafbares Handeln vorliegen. 

8 
Anlagen zur Landesliste 

Per Landesliste sind folgenc:J_e Anlagen beizufügen (§ 39 
Abs. 4 und 5 i.V.m. § 34 Abs. 6 und 7 BWO): 

8.1 
in jedem Fall für jede vorgeschlagene Bewerberin und je
den vorgeschlagenen Bewerber: 

8.1.1 
Erklärungen nach dem Muster der Anlage 22 der BWO, 
dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und für keine an
dere Landesliste ihre Zustimmung zur Benennung als 
Bewerberinnen oder Bewerber gegeben haben, 

8. 1.2 
Versicherungen an Eides statt nach dem Muster der An
lage 22 der BWO zu ihrer Parteimitgliedschaft, 

8.1.3 
Wählbarkeitsbescheinigungen der Gemeindebehörde des 
jeweiligen Wohnortes (Anlage 16 BWO) 

Falls die Person keine Wohnung im Geltungsbereich des 
BWG innehat und sich dort auch sonst nicht gewöhnlich 
aufhält, erteilt das Bundesministerium des Innern die 
Wählbarkeitsbescheinigung. 
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8 .2 
eine Ausfertigung der N iederschrift über die Wahl der 
Bewerberinnen und Bewerber mit Angaben über Ort und 
Zeit der Ve rsammlung, Form der Einladung, Zahl der er
schienenen Mitglieder und Ergebnis der A bstimmung 
nach dem Muster der Anlage 23 der BWO und 
8 .3 
die Versicherung an Eides statt der Versammlungsleitµ ng 
und von zwei von der Versammlung bestimmten Teilneh
merinnen bzw. Teilnehmern nach dem Muster der A nlage 
24 der BWO, dass 

8. 3.l 
die Wahl der Be werberinnen und Bewerber und die Fest
legung der R eihenfolge in der Lan desliste in geheimer 
Abstimmung erfolgt sind, 
8 .3.2 
jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmbe
rechti gte Teilnehmer an der Versammlung vorschlagsbe
rechtigt war und 
8 .3.3 
die Bewerberinnen und Bewerber Gelegenheit hatten, 
sich und ihr Programm in angemessener Zeit vorzustel-
len. ' 

8 .4 
b ei Parteien, deren Parteieigenschaft vom Bundeswahl
ausschuss festgestellt worden ist und die nach § 27 A bs.1 
Satz 2 i.V. m. § 18 A bs. 2 BWG Unterstützungsunter
schriften vorlegen müssen, zusä tzlich mindest ens 2.000 
Unterstützungsunterschriften nach dem Muster der A n-.  
lage 21 der BWO und für jede unterzeichnende Person 
eine Bescheinigung der Gemeindebehörde des Wohnortes 
über die Wahlberechtigung. 

9 
Zurücknahme und Änderung der Landesliste 

Eine Landesliste kann durch gemeinsame schriftliche 
Erklä rung der Vertrauensperson und der stellvertreten
den Vertrauensperson zurückgenommen werde n, solange 
nicht über die Zulassung entschieden ist. Eine gemä ß 

§ 27 A bs. 1 Satz 2 BWG außerdem von Wahlberechtigten 
unterzeichnete Landesliste kann auch von der Mehrheit 
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner durch eine 
von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Er
klä rung zurückgenommen werden (§ 27 Abs. 5 i.V.m. § 23 
BWG). 
Nach A blauf der Einreichungsfrist kann eine Landesliste 
nur durch gemeinsame schriftliche Erklä rung .der Ver
trauensperson und der stellvertretenden Vertrauensper
son und nur dann geä ndert werden, wenn Bewerberin
nen oder Bewerber verstorben sind oder die Wä hlbarkeit 
verloren haben. Das durch § 21 BWG vorge schriebene 
Verfahren bei Aufstellung von Parteibewerberinnen und 
Parteibewerbern braucht in solchen Fällen nicht einge
halten zu werden; der Unterschriften nach § 27 Abs. 1 
BWG Satz 2 bedarf es nicht. N ach der Entscheidung 
über die Zulassung einer Landesliste (§ 28 A bs. 1 Satz 1 
BWG) ist jede Anderung/ Mä ngelbeseitigung ausge
schlossen (§ 27 Abs. 5 i.V. m. § 24 Satz 3 BWG). 
10 
Vorprüfung der Landeslisten 

Die Landeslisten werden unverzüglich nach Eingang ge
prüft. Werden Mä ngel festgestel lt, so wird die Vertrau
e nsperson sofort benachrichtigt und aufgefordert·, beheb
bare Mä ngel rechtzeitig zu beseitigen. Nach A blauf der 
Einreichungsfrist können nur noch Mä ngel an sich gülti
ger Wahlvorschlä ge behob en werden. Ein gültiger Wahl
vorschlag liegt nicht vor (§ 27 Abs. 5 i.V. m. § 25 A bs. 2 
BWG), wenn 
1 0.1 
die Form oder Fr ist des§ 19 BWG nicht gewahrt ist, 
10.2 
die erforderlichen gültigen Unterstützungsunterschriften 
mit dem N achweis der Wahlberechtigung der Unter
zeichnerinnen und Unterzeichner fehlen, es sei denn, der 

N achweis kann infolge von Umstä nden, die der Wahlvor
sch lagsträ ger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig er
bracht werden, 

10.3 
bei einer L andesliste die Parteibezeichnung fehlt, die er
forderliche Feststellung der Parteieigenschaft durch den 
Bundeswahlausschuss abgelehnt ist oder die N achweise 
des§ 21 BWG nicht erbracht sind, 

10.4 
Bewerberinnen oder Bewerber mangelhaft bezeichnet 
sind, so dass die Personen nicht feststehen, oder 

10.5 
Zustimmungserklä rungen und/oder Versicherungen an 
Eides statt zur Parteimitgliedschaft der Bewerberinnen 
oder Bewerber fehlen. 

Gegen Verfügungen des Landeswahlleiters im Mä ngelbe
seitigungsverfahren kann die Vertrauensperson den Lan
deswahlausschuss anrufen (§ 27 Abs. 5 i.V. m. § 25 Abs. 4 
BWG). 

11 
Zulassung der Landeslisten 

Über die Zulassung der Landeslisten entscheidet der 
Landeswahlausschuss am 28. Juli 2017 (§ 28 A bs. 1 
Satz 1 BWG). Zu der Sitzung des Landeswahlausschus
ses werden die Vertrauenspersonen der Landeslisten ge
laden (§ 41 A bs. 2 Sat z 1 i.V.m. § 36 A bs. 1 BWO). Ort, 
Zeit und Gegenstand der Verhandlungen des Landes
wahlausschusses werden gemä ß § 5 Abs. 3 BWO öffent
lich bekannt gemacht. 

Der Landeswahlausschuss hat L andeslisten zurückzu
weisen, wenn sie 

11.1 
verspä tet eingereicht sind oder 

11.2 
den Anforderungen nicht entsprechen, die durch BWG 
und BWO aufgestellt sind, es sei denn, dass in diesen Vor
schriften etwas anderes bestimmt ist; sind die A nforde
rungen nur hinsichtlich einzelner Bewerberinnen oder 
Bewerber nicht erfüllt, so werden i hre N amen aus der 
Landesli ste gestrichen (§ 28 Abs. 1 Satz 3 BWG). 

Der Landeswahlausschuss stellt die zugelassenen Lan
deslisten mit den in § 39 A bs. 1 Satz 2 BWO bezeichne
ten A ngaben und mit der maßgebenden Bewerberreihen
folge fest. Geben die Namen mehrerer Parteien oder 

. deren Kurzbezeichnungen im Land zu Verwechslungen 
Anlass, so kann der Landeswahlausschuss Unterschei
dungsbezeichnungen beifügen (§ 41 A bs. 1 BWO). 

Weist der Landeswahlausschuss eine Landesliste ganz 
oder teilweise zurück, so kann binnen drei Tagen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung in der Sitzung des Lan
deswahlausschusses beim Landeswahlleiter schriftlich 
oder zur Niederschrift Beschwerde an den Bundeswahl
ausschuss eingelegt werden (§ 28 A bs. 2 BWG, § 42 
BWO). Beschwerdeberechtigt ist die Vertrauensperson 
der Landesliste. Ebenfalls b eschwerdeberecht igt - und 
zwar auch im Falle der Zulassung - ist de r Landeswahl
leiter. 

12 
Bekanntmachung der Landeslisten 

Die zugelassenen Landeslisten werden spä testens am 
7. August 2017 im Ministerialblatt für das Land N ord
rhein-Westfalen bekanntgegeben (§ 28 A bs. 3 BWG und 

§ 43 A bs. 1 BWO). 

13 

Vordrucke 

Die erforderlichen Vordrucke nach den Mustern der BWO 

13. 1  
Anlage 16 

Bescheinigung der Wä hlbarkeit 
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13.2 
Anlagen 17 und 18 

Niederschrift über die Vertreterversamml ung/Mitgl ieder
versamml ung zur Aufstell ung des Wahlkreisbewerbers 
mit Versicherung an Eides statt 
13. 3 
Anlage 20 

Landesl iste und Beibl att 
13.4 
Anlage 22 

Zustimmu ngserklä rung und Versicherung an Eid es statt 
zur Parteimitgliedschaft für Bewerber/-innen einer Lan
desl iste 
13.5 
Anlage 23 

Niederschrift über die Aufstel lung der Lan desl iste und 
Beibl att 
13.6 
Anlage 24 

Versicherung an Eides statt 
kön nen beim Landeswahll eiter unter www.mik.nrw.de/ 
bundestagswahl-2017 /Vordrucke abgerufen werden. Vor
d rucke nach Anlage 21 - Formbl att für eine Unterstüt
zungsunterschrift (Landesl iste) - können beim Landes
wahll eiter erst nach Aufstellu ng· der Landesl iste 
angefordert werden. 

- MBL NRW. 20 17 S. 90 
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